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2 RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN UND FÖRDERKULISSE 

In nachfolgendem Kapitel werden die relevanten  rechtlichen Rahmenbedingungen  sowie 

relevante Förderprogramme  dargestellt. Die nachfolgende Auflistung soll einen Ausblick 

geben und ersetzt keine individuelle Beratung und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Hierbei wird zunächst auf das Wärmeplanungsgesetz  (WPG ) eingegangen. Darauffolgend 

wird die bayerische Verordnung zur Ausführung energiewirtschaftlicher Vorschriften 

(AVEn)  als landesrechtliche Ausprägung des Wärmeplanungsgesetzes betrachtet. A nschlie-

ßend werden die beiden Förderprogramme Bundesförderung für effiziente Wärmenetze  

(BEW ) und Bundesförderung für effiziente Gebäude  (BEG) sowie die Kommunalrichtlinie 

zur Förderung der Kommunalen Wärmeplanung  (KRL) beleuchtet . 

2.1 Wärmeplanungsgesetz  

Das WPG ist am 01.01.2024 in Kraft getreten und somit sind zunächst alle Bundesländer zur 

Durchführung der Wärmeplanung gesetzlich verpflichtet. Diese Pflicht wird mittels Landes-

rechts nun auf die Kommunen (Städte und Gemeinden) übertragen.  

Die vorliegende Wärmeplanung ist nach § 5 WPG später als bestehender Wärmeplan anzu-

erkennen , wenn nachfolgende  Kriterien  erfüllt sind:  

1. am 1. Januar 2024 ein Beschluss oder eine Entscheidung über die Durchführung der 

Wärmeplanung vorliegt,  

2. spätestens bis zum Ablauf des 30. Juni 2026 der Wärmeplan erstellt und veröffent-

licht wurde und  

3. die dem Wärmeplan zu Grunde liegende Planung mit den Anforderungen dieses Ge-

setzes im Wesentlichen vergleichbar ist.  

Nachfolgend sind in Tabelle 1 sind die unterschiedlichen Wärmenetzkategorien nach 

§ 3 WPG unterteilt.  
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Tabelle 1: Wärmenetz gebiete  nach § 3 WPG  

Bezeichnung  Beschreibung   

Wärmenetzverdichtungs-

gebiet 

beplante Teilgebiete, in denen Letztverbraucher, die sich in 

unmittelbarer Nähe zu einem bestehenden Wärmenetz be-

finden, mit diesem verbunden werden sollen, ohne dass hier-

für der Ausbau des Wärmenetzes nach Buchstabe b erfor-

derlich würde,  

Wärmenetzausbaugebiet  

beplante Teilgebiete, in denen es bislang kein Wärmenetz 

gibt und die durch den Neubau von Wärmeleitungen erst-

mals an ein bestehendes Wärmenetz angeschlossen werden 

sollen 

Wärmenetzneubaugebiet  beplante Teilgebiete, die an ein neues Wärmenetz nach 

Nummer 7 angeschlossen werden sollen  
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2.1.1 Ablauf der Wärmeplanung  

Mithilfe des § 13 WPG wird der Ablauf einer Wärmeplanung definiert. Dieser ist nachfolgend 

in Abbildung 2 abgebildet.  

 

Abbildung 2: Ablauf der Wärmeplanung nach § 13 WPG  

Wärmeplanungen nach dem WPG starten mit dem Beschluss zur Durchführung im Gremium. 

Anschließend folgt mit §  14 die Eignungsprüfung  (siehe Abbildung 4), deren Ergebnisse ein-

zelne Gebiete und Ortsteile bereits für die leitungsgebundene Versorgung ausschließen kön-

nen. Anschließend folgt mit §  15 die Bestandsanalyse , gefolgt von §  16 Potenzialanalyse . 

Im Weiteren kann nun zusammen mit der planungsverantwortlichen Stelle die Erarbeitung 

von Zielszenarien nach § 17 und der Ableitung der Wärmewendestrategie  nach §§ 18-20 

mit entsprechenden Maßnahmen erfolgen. Alle einzelnen Arbeitspakete sollen nach dem 

WPG im Internet veröffentlicht werden, um der Öffentlichkeit und den betroffenen Akteuren 

die Möglichkeit zu geben, den Prozess begleiten, sowie geeignete Stellungnahmen ab geben 

zu können.  
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2.1.2 Vereinfachtes Verfahren nach § 22 WPG, Eignungsprüfung und verkürzte Wärme-

planung nach § 14 WPG  

Sofern ein Land nach Maßgabe des § 4 Abs. 3 ein vereinfachtes Verfahren  für die Wärme-

planung vorsieht, kann es hierzu insbesondere  

1. den Kreis der nach § 7 zu Beteiligenden reduzieren , wobei den Beteiligten nach 

§ 7 Abs. 2 mindestens Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden soll;  

2. in Ergänzung zur Eignungsprüfung nach § 14 für Teilgebiete ein Wasserstoffnetz 

ausschließen , wenn  

1. für das Teilgebiet ein Plan im Sinne von § 9 Abs . 2 vorliegt oder  

2. dieser sich in Erstellung befindet und die Versorgung über ein Wärmenetz 

wahrscheinlich erscheint.  

Das verkürzte Verfahren kann durch die planungsverantwortliche Stelle wie folgt nach 

§ 14 WPG umgesetzt werden.  

Für ein Gebiet oder ein Teilgebiet nach den oben genannten Absätzen kann eine verkürzte  

Wärmeplanung  durchgeführt werden, bei der die Bestimmungen der §§ 15 und 18 nicht an-

zuwenden sind. Ein Teilgebiet, für das eine verkürzte Wärmeplanung erfolgt, wird im Wär-

meplan als voraussichtliches Gebiet für die dezentrale Wärmeversorgung  unter Dokumen-

tation der Ergebnisse der Eignungsprüfung dargestellt. Im Rahmen der Potenzialanalyse ge-

mäß § 16 sind nur diejenigen Potenziale zu ermitteln, die für die Versorgung von Gebieten für 

die dezentrale Versorgung nach § 3 Abs . 1 Nummer 6 in Betracht kommen. Satz 1 gilt nicht 

für Gebiete nach § 18 Abs. 5 und die hierfür notwendige Bestandsanalyse § 15. Die pla-

nungsverantwortliche Stelle kann für die Gebiete nach Satz 1 eine Umsetzungsstrategie nach 

§ 20 entwickeln.  
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2.1.3 Anteile erneuerbare Energien in Wärmenetzen  

Nach § 29 Abs. 1 WPG gelten für bestehende  Wärmenetze nachfolgende Anteile an erneu-

erbaren Energien: 

1. ab dem 1. Januar 2030  zu einem Anteil von mindestens 30 Prozen t aus erneuerbaren 

Energien, unvermeidbarer Abwärme oder einer Kombination hieraus  

2. ab dem 1. Januar 2040  zu einem Anteil von mindestens 80 Prozent  aus erneuerbaren 

Energien, unvermeidbarer Abwärme oder einer Kombination hieraus  

Eine Fristverlängerung kann unter Umständen erfolgen.   

Nach § 30 WPG muss die jährliche Nettowärmeerzeugung für neue Wärmenetz e vor 2045  

wie folgt erzeugt werden:  

1. Jedes neue Wärmenetz muss abweichend von § 29 Abs. 1 Nummer 1 ab dem 1. März 

2025 zu einem Anteil von mindestens 65 %  der jährlichen Nettowärmeerzeugung mit 

Wärme aus erneuerbaren Energien, aus unvermeidbarer Abwärme oder einer Kombi-

nation hieraus gespeist werden.  

2. Der Anteil von Biomasse an der jährlich erzeugten Wärmemenge ist in neuen Wär-

menetzen mit einer Länge von mehr als 50 Kilometern  ab dem 1. Januar 2024 auf 

maximal 25 %  begrenzt. 

Nach § 31 WPG muss die jährliche Nettowärmeerzeugung für jedes Wärmenetz ab 2045  wie 

folgt erzeugt werden:  

1. Jedes Wärmenetz muss spätestens bis zum Ablauf des 31. Dezember 2044 vollstän-

dig  mit Wärme aus erneuerbaren Energien , aus unvermeidbarer Abwärme oder einer 

Kombination hieraus gespeist werden.  

2. Der Anteil  von Biomasse an der jährlich erzeugten Wärmemenge ist in Wärmenetzen 

mit einer Länge von mehr als 50 Kilometern  ab dem 1. Januar 2045 auf maximal 

15 % begrenzt. 

Wichtig:  Für die Förderung beim Aufbau neuer Wärmenetze bzw. der Erweiterung bestehen-

der Wärmenetze sind u.U. höhere Anforderungen an den Anteil aus erneuerbaren Energien 

einzuhalten. 
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2.1.4 Definition der Wasserstoff arten  

In Tabelle 2 wird die Definition der Wasserstoff arten  nach WPG  dargestellt. Diese umfassen 

blauen, orangenen, türkisen und grünen Wasserstoff.  

Tabelle 2: Wasserstoff arten  nach WPG  

Bezeichnung  Beschreibung   

blauer Wasserstoff  

Wasserstoff aus der Reformierung von Erdgas, dessen Er-

zeugung mit einem Kohlenstoffdioxid -Abscheidungsverfah-

ren und Kohlenstoffdioxid -Speicherungsverfahren gekoppelt 

wird . 

oranger Wasserstoff  
Wasserstoff, der aus Biomasse oder unter Verwendung von 

Strom aus Anlagen der Abfallwirtschaft hergestellt wird . 

türkiser Wasserstoff  
Wasserstoff, der über die Pyrolyse von Erdgas hergestellt 

wird . 

grüner Wasserstoff  

Wasserstoff im Sinne des § 3 Abs . 1 Nummer 13b des Ge-

bäudeenergiegesetzes in der am 1. Januar 2024 geltenden 

Fassung einschließlich daraus hergestellter Derivate, sofern 

der Wasserstoff die Anforderungen des § 71f Abs . 3 des Ge-

bäudeenergiegesetzes in der am 1. Januar 2024 geltenden 

Fassung erfüllt . 

2.1.5 Verordnung zur Ausführung energiewirtschaftlicher Vorschriften  

Die bayerische Verordnung zum Wärmeplanungsgesetz definiert die jeweiligen Gemeinden 

als planungsverantwortliche Stelle.  Ebenso werden die Gemeinden als zuständiges Gremium 

ermächtigt die Entscheidung nach § 26 Ab s. 1 WPG zu treffen , welche Auswirkungen auf die 

Rechtskräftigkeit des Gebäudeenergiegesetzes insbesondere § 71 Abs. 1 GEG in den beplan-

ten Gebieten hat. Darüber hinaus ist das Bayerische Landesamt für Maß und Gewicht für den 

Vollzug des Wärmeplanungsgesetzes zuständig, diesem ist der Wärmeplan dre i Monate 

nach Beschlussfassung anzuzeigen. 
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Wärmeplanung, wenn sowohl die Wärmenetz - als auch Wasserstoffnetzeignung nicht ge-

geben sind (vgl. Abbildung 5). 

Insgesamt wurden 26 sogenannte Initialquartiere festgelegt (vgl. Abbildung 6) und anhand 

folgender Kriterien bewertet: bereits vollständige Versorgung aus Erneuerbaren Energien, 

Erdgasnetz im Gebietsumgriff vorhanden, Siedlungsstruktur (mind. 5 Gebäude je Quartier), 

Wärmebedarf, Lage außerorts.  

 

Abbildung 5: Eignungsprüfung für  die Stadt Haßfurt  

Die Eignung eines Gebiets lässt keine Rückschlüsse auf die tatsächliche Realisierung eines 

Wärme - bzw. Wasserstoffnetzes zu. Der finale Gebietsumgriff etwaiger Netze (Netzverlauf) 

wird nicht im Rahmen der Wärmeplanung  festgelegt. Es besteht durch die Einteilung in ein 

Wärmenetz - oder Wasserstoffnetzgebiet kein Rechtsanspruch auf die Versorgung durch ein 

Wärme - oder Wasserstoffnetz . 

Verkürzte W ärmeplanung  

W ärmenetz in Betracht zu ziehen 

Wasserstoffnetz  in Betracht zu ziehen 
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Wärme linien dichte  

Als eines der wesentlichen Bewertungskriterien für die Eignung eines Straßenzuges bzw. ei-

nes gesamten Quartiers wird die Wärme linien dichte (W LD) definiert. Damit wird quantifi-

ziert, welche Wärmemenge pro Trassenmeter Wärmenetz  abgesetzt werden könnte. 

Grundlage hierfür sind die in 3.3 definierten Initialquartiere, die das Straßennetz in kleinere 

Straßenzüge teilt, um ein differenzierteres Bild des beplanten Gebietes zu erhalten. Dabei ist 

bereits ein Zuschlag der Wärmenetzlänge je 15 Meter pro Hausanschluss  mit inbegriffen. 

Somit wird mit dieser Kenngröße der gesamte n Wärme verbrauch eines Straßenzuges in Re-

lation zur Summe aus Länge der Straße und der Hausanschlussleitungen gesetzt.  

Die eingeteilten Klassen [kWh/(m*a)] lauten wie folgt:  

 

Die Grenzwerte für die Ausweisung eines Gebietes werden zusammen mit der Kommune ge-

troffen und sind die Grundlage für die weitere Bearbeitung. Je nach Energieangebot können 

regional unterschiedliche Grenzwerte innerhalb einer Kommune getroffen werden (z.B.  bei 

unvermeidbarer Abwärme ein niedrigerer Wert). Aufgrund der Berücksichtigung der 15 Me-

ter Leitungslänge je Hausanschluss werden die Grenzwerte zur Einordnung entgegen dem 

Leitfaden Wärmeplanung 1 oft niedriger angesetzt . Durch die erhöhte Trassenlange reduziert 

sich der Quotient zur Einordnung in die eingeteilten Klassen, weshalb der Grenzwert zur Be-

wertung entsprechend angepasst werden muss. Somit ergibt sich für die mögliche Wärme-

netzausweisung unter Berücksichtigung der Hausanschlussleitungen  ein Grenzwert von 

 

1 Leitfaden Wärmeplanung  

https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/downloads/Webs/BMWSB/DE/veroeffentlichungen/wohnen/leitfaden-waermeplanung-lang.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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etwa 750 kWh/m *a abweichend von dem Leitfaden, welcher 1.500 kWh/m *a als Grenzwert 

heranzieht.  

3.2 Gebäudebestand  

Der Gebäudebestand stellt die maßgebliche Datenquelle  während der Bestand sanalyse dar. 

Im Betrachtungsgebiet ist dieser im Wesentlichen städtisch und wohnbaulich  geprägt. Nach 

dem amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem ( ALKIS®) befinden sich insgesamt 

12.644  Gebäude in der Stadt, wovon es sich bei 4.026  um Wohngebäude handelt (entspricht 

31,8 %). 

3.3 Einteilung in Quartiere  

Als ein wesentlicher Schritt der Wärmeplanung erfolgt zu Beginn  eine Einteilung des be-

trachteten Gebietes in vorläufige Quartiere . Damit wird die Bewertung  eines zusammenhän-

genden Gebietes auf Basis verschiedener Kriterien und erhobener Daten ermöglicht . Die Ein-

teilung (vgl. Abbildung 6) wurde in Zusammenarbeit mit der Kommune durchgeführt, wobei 

sich an Bebauungsplänen, ähnlichen Bebauungen, Baujahren und sonstige Strukturen und 

Gegebenheiten orientiert wurde.  
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Abbildung 6: Einteilung der Kommune in vorläufige Quartiere  
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Zusätzlich wird in Abbildung 8 der überwiegende Gebäudetyp dargestellt. Hier ist zu sehen, 

dass die Mehrheit der Quartiere überwiegend Wohngebäude  beinhaltet. Ausnahmen stellen 

die Gewerbegebiete im östlichen Stadtbereich dar.  Diese Quartiere beinhalten überwiegend 

Gebäude, die gewerblich genutzt werden. Es ist anzumerken, dass in dieser Analyse aus-

schließlich Gebäude mit nachweisbarem  Wärmeverbrauch berücksichtigt wurden.  Gebäude 

ohne registrierten Wärmeverbrauch fanden in der Betrachtung keine Berücksichtigung . 

 

Abbildung 8: Darstellung des überwiegenden Gebäudetyps (Veröffentlichung  nach  WPG, Anlage 2 , I .) 
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Abbildung 9: Anzahl dezentraler Wärmeerzeuger  inkl. Hausüberga bestationen  (Veröffentlichung  nach 
WPG, Anlage 2 , I .) 
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geothermischen Heizungsanlagen im Stadtgebiet sind in folgender Abbildung 10 dargestellt.  

 

Abbildung 10: Kartografische Darstellung der geothermische n Anlagen  
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Abbildung 12: Wärmeverbund Gewerbegebiet Schlettach  (Veröffentlichung nach WPG, Anlage 2, I.)  

Die dort ansässige Biogasanlage wurde 2011 in Betrieb genommen und umfasst derzeit  7 

BHKW . Insgesamt sind 3.252 kW el installiert, wovon sich 1.351 kW el am Standort der Bio-

gaslange befinden, zwei Satelliten -BHKW -Standorte weisen 500 kW el (Quartier Gymnasium 

und Realschule) sowie 1.401 kW el (Quartier Erlebnisbad und Grundschule) auf. Siehe hierzu 

auch die folgende n Wärmenetz -Beschreibungen sowie Abbildung 13, in der der Leitungs-

verlauf der Biogas-Wärme grün dargestellt ist.  
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Abbildung 13: Leitungsverlauf Biogas -Wärme  

Der dritte Nahwärmeverbund befindet sich beim Erlebnisbad und der Grundschule. Die Wär-

meversorgung wird durch ein Erdgas -BHKW sowie der oben angesprochenen Biogaswärme 

aus Satelliten -BHKW sichergestellt. Insgesamt sind 34 Abnehmer angeschlossen. Der Netz-

verlauf ist in Abbildung 14 einsehbar. 

Erlebnisbad & 

Grundschule 

Gymnasium & 

Realschule 

Biogasanlage 
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Abbildung 14: Wärme verbund Erlebnisbad und Grundschule  (Veröffentlichung  nach  WPG, Anlage 2 , I. ) 

Ebenfalls aus der Abwärme von Biogas -Satelliten -BHKW wird das Quartier Gymnasium und 

Realschule versorgt (vgl. Abbildung 15, hellgrünes Quartier ). Aus den genannten Wärmeer-

zeugern werden mehrere Schulen und eine Turnhalle mit erneuerbarer Wärme versorgt . 
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Abbildung 15: Wärmeverbund Gymnasium und Realschule  (Veröffentlichung nach WPG, Anlage 2, I.)  

Im Gewerbegebiet Hafe n ist seit 2016 ein 1,25 MW Elektrolyseur zur Erzeugung von erneu-

erbarem Wasserstoff aus Wind - und PV-Strom installiert. Die anfallende Abwärme wird in 

einer Schule genutzt (siehe Abbildung 16). Der Wasserstoff wird derzeit mit einem Anteil von 

ca. 5 % in das Erdgasnetz eingespeist (siehe Abschnitt 3.6). 
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Abbildung 16: Wärmeverbund Hafen  (Veröffentlichung nach WPG, Anlage 2, I.)  

Der sechste Wärmenetzverbund ist im Quartier Östlich der Hofheimer Straße anzufinden und 

in Abbildung 17 einzusehen. Es handelt sich hierbei um vier kleinere Netzstränge mit insge-

samt 19 Anschlussnehmer n, welche über Erdgas-Kessel versorgt werden.  Aufgrund daten-

schutzrechtlicher Vorgaben wird der Bereich der Verbünde nur grob abgegrenzt dargestellt 

(orange Markierung). 
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Abbildung 17: Wärmeverb ünde Östlich der Hofheimer Straße  (Veröffentlichung nach WPG, Anlage 2, I.)  

3.6 Gasnetzinfrastruktur  

Das lokale Gasnetz wird vom Stadtwerk  Haßfurt  betrieben, insgesamt erstreckt  sich dieses 

über eine Gesamtlänge von etwa 98 km. Durchschnittlich liegt die Inbetriebnahme des 

Grundnetzes um das Jahr 1980, neue Bauabschnitte kamen ab dem Jahr 2000 dazu. Der Kern-

ort ist erschlossen, lediglich in den Außenbereichen Sailershausen, Uchenhofen und Mariab-

urghausen sind keine Leitungen vorhanden (vgl. Abbildung 18). Insgesamt befinden sich im 

beplanten Gebiet 3.021  Gebäude mit einem Anschluss an das Gasnetz. 
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3.7 Abwassernetz infrastruktur  

Die Abwasserinfrastruktur einer Kommune stellt neben der eigentlichen Funktion auch ein 

energetisches Potenzial für die Wärmeversorgung dar. Die im Abwasser enthaltene Rest-

wärme kann mittels Wärmetauscher und Wärmepumpentechnologie nutzbar gemacht wer-

den. Auf das Potenzial wird im Laufe des Berichtes unter Punkt 4.8.2 eingegangen. Das ge-

samte Abwassernetz der Stadt ist in Abbildung 19 dargestellt.  

 

Abbildung 19: Abwassernetz  der Stadt Haßfurt  

3.8 Wasserstoffinfrastruktur  

Die Planungen für den Aufbau einer nationalen Wasserstoffindustrie sind zum Zeitpunkt der 

Bearbeitung auf unterschiedlichen  Ebenen in Arbeit. Hierbei gibt es unterschiedliche Pla-

nungsansätze, im Weiteren wie folgt genannt:  
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1. Top-Down : Hierbei wird im Rahmen der Wärmeplanung untersucht, ob das betrach-

tete Planungsgebiet in der Nähe aktueller geplanter Gasnetze liegt, die zukünftig für 

ein Wasserstoff -Kernnetz (siehe Abbildung 20) umgestellt werden sollen.  

Konkrete Planungen für eine mögliche Umstellung des regionalen Verteilnetzes wer-

den mit dem jeweiligen Gasnetzbetreiber abgestimmt. Sollte es auf dieser Ebene noch 

keine nutzbaren Planungen geben, wird vereinfachend angenommen, dass im Be-

trachtungsgebiet bis zum Zieljahr 2040 keine Wasserstoffmengen über das Kernnetz 

zur Verfügung stehen werden.  

2. Bottom -Up: Hierbei wird im Rahmen der Wärmeplanung untersucht, ob im zu be-

trachtenden Planungsgebiet Potenziale für den Aufbau eines Wasserstoffnetzes als 

Insellösung vorhanden sind. Grundlage hierfür ist i.d.R. ein vorhandenes Gasnetz so-

wie ausreichende Bedarfe an Prozesswärme von Großverbrauchern. Ist dies nicht der 

Fall, wird vereinfachend angenommen, dass im Betrachtungsgebiet derzeit kein wirt-

schaftlicher Einsatz von Wasserstoff möglich ist.  

Wichtig : Die Wärmeplanung ist als iterativer Prozess zu verstehen (nach § 25 Abs. 1 

WPG ist die Wärmeplanung alle fünf Jahre fortzuschreiben). Daher kann es zukünftig 

zu abweichenden Ergebnissen kommen, falls weitere  / konkrete Planungen vorliegen.  

Nachfolgend wird in Abbildung 20 der aktuelle Planungsstand 2 zum Wasserstoff -Kernnetz 

dargestellt.  

 

2 FNB Gas Wasserstoffkernnetz  

https://fnb-gas.de/wasserstoffnetz-wasserstoff-kernnetz/
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Abbildung 20: Genehmigte Planung  für Wasserstoff -Kernnetz [Quelle: FNB Gas  2024]  

Nachfolgend wird in Abbildung 21 der Verlauf des Wasserstoff -Kernnetzes sowie die Lage 

der Kommune dargestellt.  



https://fnb-gas.de/wp-content/uploads/2025/03/2024_11_29_Anlage-6-mit-Anleitung.pdf


https://fnb-gas.de/wp-content/uploads/2024/12/2024_12_10_Wasserstoff-Kernnetz_Anlage4_final_inoffiziell.xlsx
https://fnb-gas.de/news/fnb-veroeffentlichen-finalen-nep-gas-2022-2032/
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Einschätzung zur Nutzung von Wasserstoff  

Die Nutzung von Wasserstoff  für Zwecke der Wärmeversorgung wird in Fachkreisen bislang 

kontrovers  diskutiert . Einerseits ermöglicht die Einspeisung von Wasserstoff in Gasnetze 

den Hochlauf  der Wasserstoffwirtschaft aufgrund gesteigerter und skalierbarer Nachfrage. 

Andererseits sind die Energieverluste , die bei der Herstellung von Wasserstoff entstehen, 

gerade im Vergleich mit der hohen Effizienz von Wärmepumpenlösungen und zugleich knap-

per, aber dennoch steigender Versorgung mit grünem Strom, ein nicht zu unterschätzendes 

Hindernis . 

Solange Wasserstoff nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung steht, sollte der Einsatz in 

schwer zu dekarbonisierbaren Industriezweigen (sogenannte hard -to -abate industries)  

priorisiert  werden. Hierzu zählen u.a. die Mineralölwirtschaft, die Stahlherstellung und die 

Chemieindustrie. 

In Ausnahmefällen  kann bei ausreichender erneuerbarer Energieversorgung die Erzeugung 

grünen Wasserstoffs für Heizzwecke auf regionaler Ebene sinnvoll und wirtschaftlich  sein. 

Voraussetzungen hierfür sind, dass eine ausreichende Menge an erneuerbarem Strom regel-

mäßig als Überschuss zur Verfügung steht und zugleich der Verkauf des Wasserstoffs auf-

grund der Transportdistanz zu etwaigen Abnehmern nicht konkurrenzfähig ist. S o könnte der 

Ausnutzungsgrad der erneuerbaren Energiequellen gesteigert werden, da die Leistung z.B. 

von PV-Freiflächen- und bzw. oder Windkraftanlagen nicht mehr abgeregelt werden müsste. 

Hierbei ist zu beachten, dass sehr große Leistungen  bereitstehen müssten (bei Photovoltaik 

mehrere Megawatt bis zur Wirtschaftlichkeit).  Für eine besonders synergetische Nutzung 

wird der Elektrolyseur mit  einer Kombination aus Wind - und Solarenergie betrieben. Der da-

für erforderliche  Flächenbedarf (mehrere Windkraftanlagen und mehrere Hektar PV -

Freifläche) nimmt dabei aber solch große Ausmaße an, dass die Vereinbarkeit mit den übrigen 

öffentlichen Belangen , insbesondere dem Immission- und Landschaftsschutz, eine entschei-

dende Rolle spielt . 

Für die Versorgung mit Wasserstoff ist zudem der Aufbau eines Transport - und Verteilnetzes 

notwendig. Dieses Hochdruck -Transportnetz  wird gerade durch Bestrebungen auf nationa-

ler, wie auch auf EU-Ebene forciert. Die Umstellung  der Niederdruck -Gasverteilnetze stellt 
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3.9 Biomethaninfrastruktur  

Die Einspeisung von Biomethan in das Erdgasnetz bietet eine vielversprechende Möglichkeit, 

erneuerbare Energien effizient zu nutzen und gleichzeitig die Klimaziele zu erreichen. Dieser 

Prozess erfordert die Einhaltung bestimmter rechtlicher Vorgaben und ei ne sorgfältige Pla-

nung. 

Auf europäischer Ebene regelt die Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED III6) die Integration 

von Biomethan in das Gasnetz. In Deutschland sind die Vorgaben im Erneuerbare-Energien-

Gesetz (EEG7) und der Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV8) festgelegt , wobei letztere in 

der aktuellen Fassung nur noch bis 31.12.2025 Gültigkeit hat und einer Novellierung unter-

zogen wird. Diese Regelungen umfassen unter anderem die Anforderungen an die Gasquali-

tät und die technischen Voraussetzungen für die Einspeisung. 

Der Prozess der Biomethaneinspeisung beginnt mit der Aufbereitung von Rohbiogas zu Bio-

methan bzw. Erdgasqualität. Dies beinhaltet die Erhöhung des Methangehalts und die Re-

duktion von Schwefel - und CO2-Anteilen. Anschließend wird das aufbereitete Biomethan in 

das bestehende Erdgasnetz eingespeist. 

Die Einspeisung in das Erdgasnetz wiederum ermöglicht die Nutzung der bestehenden 

Gasinfrastruktur, was sowohl ökologisch als auch ökonomisch vorteilhaft ist. Biomethan ist 

mit fossilem Erdgas kompatibel und kann daher über die vorhandenen Leitungen und Sp ei-

cher unabhängig vom Produktionsort und -zeitpunkt genutzt werden.  

Voraussetzungen für eine wirtschaftliche Einspeisung sind ausreichend große Rohbiogas-

ströme sowie ein physikalisch sinnvoller Anschluss ans Erdgasnetz (Entfernung Aufberei-

tungsanlage zum Einspeisepunkt). Zudem bietet die Einspeisung von Biomethan eine höhere 

 

6 https://eur - lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302413 
7 https://www.gesetze -im-internet.de/eeg_2014/  
8 https://www.gesetze -im-internet.de/gasnzv_2010/BJNR126110010.html  
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welcher für eine Wärmenetzeignung entscheidend ist, nicht berücksichtigt wird. Die Grenz-

werte für eine Erstabschätzung zur Wärmenetzeignung wurden dabei dem Handlungsleitfa-

den zur kommunalen Wärmeplanung der Klimaschutz - und Energieagentur Baden-Würt-

temberg (KEA-BW) entnommen. Die Stadt Haßfurt weist in zentralen und dicht bebauten 

Gebieten  eine hohe Eignung für Wärmenetze auf, insbesondere die Altstadt im Kernort. 

Ebenso können die umliegenden Ortsteile durch ein Wärmenetz erschlossen werden, jedoch 

womögl ich mit potenziell höherem Aufwand.  
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Abbildung 23: Heatmap in Abhängigkeit des Wärme verbrauchs  

 
Die Wärmeversorgung in der Stadt Haßfurt  wird aktuell mit einem Anteil von 80 % von den 

fossilen Energieträgern Heizöl , Erdgas und Braunkohle  gedeckt. Mit Wasserstoff , welcher 

im Gasnetz beigemischt wird, wird rund 0,6 % des Endenergiebedarfes gedeckt. Daneben 

hat die feste sowie gasförmige  Biomasse einen Anteil von insgesamt 17 %. Der übrige En-

denergieverbrauch wird über d en Energieträger Strom  mit 2 % sowie Solarthermie mit 0,04 

% gedeckt. Der Anteil der Umweltwärme  liegt bei ca. 1 % . Rundungsdifferenzen können 

dazu führen, dass die Summe der dargestellten Werte geringfügig von 100  % abweicht. Die 

im folgenden Kapitel 3.11 erhaltenen Daten zur Prozesswärme wurden bei der Darstellung 

der Endenergie in Abbildung 24 bereits mitberücksichtigt.  
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Abbildung 24: Endenergie im Wärmesektor  

3.11  Industrie und Gewerbe  

Da Unternehmen je nach Betrieb und Branche sehr unterschiedlichen Nutzungen  unterlie-

gen, ist für eine genaue Betrachtung und Abbildung der Ist -Situation eine gesonderte Daten-

erhebung notwendig. Im Zuge dessen wurde  durch die Kommune eine Befragung  der Unter-

nehmen durchgeführt, sodass spezifische Aussagen zur aktuellen Wärmeerzeugungsstruktur 

und zum Brennstoff -  und Stromverbrauch getroffen werden können. 
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Abbildung 25: Großverbraucher - Gewerbe/Industrie  (Veröffentlichung nach WPG, Anlage 2, I.)  

In Rücksprache mit der planungsverantwortlichen Stelle wurden dabei die zu befragende Ak-

teure festgelegt. Insgesamt konnte eine Rückmeldung von 16 Unternehmen erwirkt werden , 

deren Standorte in Abbildung 25 dargestellt sind. Als wesentliche Wärm everbraucher im 

Stadtgebiet konnten im Rahmen der Befragung zwei Unternehmen ermittelt werden.  Der 

größte industrielle Wärmeverbraucher  wurde im weiteren Verlauf konkreter hinsichtlich einer 

Bereitschaft zur Wärmeauskopplung untersucht, dabei stellte sich jedoch heraus, da ss kein 

Überangebot zur Verfügung steht. Die verbleibenden Unternehmen mit geringerem Wärme-

verbrauch wurden im weiteren Verlauf als mögliche Wärmeabnehmer berücksichtigt, jedoch 

eher untergeordnet betrachtet.  
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3.12  Umfrage  Gebäudeeigentümer  

Als Teil der Akteursbeteiligung , insbesondere der Öffentlichkeitsbeteiligung  und zur Nach-

schärfung der Datengrundlage wurde eine Befragung  der Gebäudeeigentümer  im gesamten 

Stadtgebiet  durchgeführt. Dabei wurde ein grundsätzliches Anschlussinteresse an ein Wär-

menetz abgefragt. Das Ziel der Umfrage lag einerseits in der Schärfung der Datengrundlage, 

der Generierung neuer Informationen und Erkenntnisse bezüglich des Anschlussinteresses 

an ein Wärmenetz sowie einer Form der Bürgerbeteiligung, da über ein Freitextfeld die Bür-

ger auch weitere Informationen und  Einschätzungen abgeben konnten. Ebenso konnte über 

die erhobenen Daten zum Brennstoff - oder Stromverbrauch der Wärmeverbrauch im Einzel-

nen konkretisiert werden.  

Von den 4.553 angeschriebenen Gebäudeeigentümern konnte eine Rückmeldung zu 994 

Wohngebäuden erreicht werden. Dies entspricht einer Rückmeldequote von circa 22 %. Die 

Rückmeldequote, sowie die Ergebnisse der beantworteten Fragebögen sind in folgender Ab-

bildung 26 dargestellt.  

Die Liegenschaften der Stadt Haßfurt  wurden aufgrund ambitionierter Ziele  pauschal mit ei-

nem positiven Anschlussinteresse gekennzeichnet. Die Stadt kommt damit seiner Vorbild-

funktion als Wärmenetz nutzer nach. 

 

Abbildung 26: Rückmel dequote der Fragebögen und Ergebnisse  

Bevor die Ergebnisse eingeordnet werden können, muss die Rückmeldequote kritisch be-

trachtet werden. Dabei ist festzuhalten, dass eine Rückmeldequote von 22 % nicht als reprä-

sentativ bewertet werden kann, weshalb die nachfolgenden Ergebnisse nicht ausreichend 

Keine Antwort; 78,2%

Ja; 63,2%

Nein; 14,7%

k.A.; 22,1%Antwort erhalten; 21,8%
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belastbar sind. Als Datengrundlage für weitere Planungen sind eventuell weitere Umfragen 

durchzuführen. 

Zur Auswertung der Ergebnisse sind folgende Punkte festzuhalten. Es ist zu erkennen, dass 

die Mehrheit der Rückmeldungen ihr Interesse an einem Wärmenetzanschluss angezeigt hat, 

sodass rund 63 % der Rückmeldungen sich an ein Wärmenetz anschließen lassen würden . 

Rund 22 % der Befragten machten  keine Angabe, die restlichen  15 % der Befragten  gaben 

an, nicht an einem Wärmenetzanschluss interessiert  zu sein. Als Gründe dagegen wurden 

dabei beispielsweise bereits vorhandene oder geplante Wärmepumpen genannt. Wei ter ga-

ben rund 63 % an, dass ihre Heizung bereits erneuert  wurde, weshalb eine weitere Investi-

tion in die Heizungstechnik nicht wirtschaftlich wäre. Dies ist in der folgenden Abbildung 27 

dargestellt.  Rundungsdifferenzen können dazu führen, dass die Summe der dargestellten 

Werte geringfügig von 100  % abweicht.  

 

Abbildung 27: Gründe gegen Interesse an Wärmenetzanschluss der Umfrage  

Im Rahmen der Umfrage wurde neben den gezeigten Fragestellungen auch erhoben, wie 

hoch der derzeitige Wärmeverbrauch der Befragten ist. Mögliche Abweichungen können ei-

nerseits die Energiekrise sein, andererseits könnte auch eine Verzerrung dahingehend nicht 

ausgeschlossen werden, dass in der Umfrage besonders energiebewusste Bürgerinnen und 



Bestandsanalyse    

65 

Bürger teilgenommen haben.  Dort wo uns Realverbräuche aus der Umfrage gemeldet wor-

den sind, wurden diese im Kataster korrigiert.  

3.13  Zwischenergebnisse Bestandsanalyse  

Nach Anlage 2 des WPG werden nachfolgende Ergebnisse der Bestandsanalyse dargestellt 

und diskutiert.  

1. der aktuelle jährliche Endenergieverbrauch  von Wärme nach Energieträgern  und 

Endenergiesektoren  in kWh und daraus resultierende Treibhausgasemissionen  in 

Tonnen Kohlenstoffdioxid -Äquivalent,  

2. der aktuelle Anteil erneuerbarer Energien  und unvermeidbarer Abwärme  am jähr-

lichen Endenergieverbrauch von Wärme  nach Energieträgern in Prozent,  

3. der aktuelle jährliche Endenergieverbrauch leitungsgebundener Wärme  nach Ener-

gieträgern in kWh,  

4. der aktuelle Anteil erneuerbarer Energien  und unvermeidbarer Abwärme  am jährli-

chen Endenergieverbrauch leitungsgebundener Wärme  nach Energieträgern in Pro-

zent,  

5. die aktuelle Anzahl dezentraler Wärmeerzeuger , einschließlich Hausübergabestati-

onen, nach Art der Wärmeerzeuger einschließlich des eingesetzten Energieträgers.  
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Nachfolgend werden die Zwischenergebnisse der Bestandsanalyse dargestellt.  

 

Abbildung 28: Wärmeverbrauch nach Energieträger  (Veröffentlichung  nach WPG, Anlage 2 , I .) 

Der Gesamtwärmeverbrauch der Stadt beläuft sich auf ca. 162 GWh/a  im Ist-Stand (inklusive 

Prozesswärme und Netzverluste ). Dabei werden 49,7 % über den Energieträger Erdgas und 

26,6 % über Heizöl  erzeugt. Braunkohle  nimmt 2,6 %  ein. Der Anteil an Wasserstoff  beträgt 

0,6 %. 17,2 % (6,9 % gasförmig und 10,3 % fest)  der jährlich benötigten Wärme wird mit-

tels Biomasse bereitgestellt.  Der Anteil an Solarthermie  liegt in einem sehr geringem Bereich 

mit 0,04 % . 

Die hinsichtlich der Ermittlung der Anzahl an Wärmepumpen und Direktheizungen getroffe-

nen Annahmen, wurden bereits in Abschnitt 3.4 beschrieben. Ein weiterer Schritt lag darin, 

den Gesamtverbrauch für Heizstrom (2,9 GWh) entsprechend aufzuteilen. Ausgehend von 

einem Wärmeverbrauch je Gebäude von 25 MWh/a und einem COP der Wärmepumpen von 

3, ergibt dies einen Stromverbrauch je Gebäude von ca. 8,3 MWh/a. Wird dieser mit der An-

zahl an Wärmepumpen hochgerechnet, liegt der Stromverbrauch bei ca. 1.167 MWh. Ent-

sprechend für Direktheizungen bei 1.711 MWh.  Der Anteil des Energieträgers Strom  beläuft 

sich demnach auf 1,8 %, derjenige für Umweltwärme  bei 1,4 % . 
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Mithilfe der Wärmeverbräuche nach Energieträger kann die Treibhausgasbilanz erstellt wer-

den (Abbildung 29). Die hierfür angesetzten CO2-Emissionsfaktoren wurden dem  Gebäu-

deenergiegesetz10 entnommen. Für Wasserstoff wird der Schwellenwert von Kohlenstoffar-

men Wasserstoff angesetzt 11. Zu sehen ist, dass die Treibhausgasemissionen der Wärme-

versorgung mi t 95-prozentigem Anteil  fast ausschließlich auf die Energieträger Erdgas, 

Heizöl  und Braunkohle  zurückzuführen sind. Aufgrund des hohen Anteils des Energieträgers 

Strom am Wärmebedarf, welcher in Haßfurt mit 100  % EE erzeugt wird, sind die THG-

Emissionen in Haßfurt in Summe nur bei ca. 36.300  t pro Jahr. 

 

Abbildung 29: Treibhausgasemissionen nach Energieträger  (Veröffentlichung  nac h WPG, Anlage 2 , I .) 

Zusätzlich wird der Wärmeverbrauch ohne Wärmenetzverluste aufgeteilt nach Sektoren dar-

gestellt (vgl.  Abbildung 30). Der Großteil des Wärmeverbrauchs fällt im Ist -Stand mit 73,4 % 

im Sektor Wohngebäude  an. Der Wärmeverbrauch des Sektors Gewerbe , Handel, Dienst-

leistung  nimmt anteilig 25,8 % des jährlichen Verbrauchs ein. Der sonstige Wärmever-

brauch , der keinem der drei Sektoren zugeordnet werden kann, beträgt 0,8 %. Als Beispiele 

 

10 GEG-Anlage 9 - Umrechnung in Treibhausgasemissionen 

11 FfE Whitepaper Kohlenstoffarmer Wasserstoff , 28,2 g CO2-Äq./kg H2 

https://www.gesetze-im-internet.de/geg/anlage_9.html
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dafür können Wärmeverbräuche genannt werden, die in Gebäuden anfallen, die auf Grund-

lage des amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems (ALKIS) keiner Gebäudeart 

zugeordnet werden können.  Ausgehend von den Unternehmen der Umfrage mit Angaben 

zum Endenergie für Prozesswärme, würde der Wärmeverbrauch im Industriesektor  rund 15,5 

GWh ausmachen. Bezogen auf den Gesamtendenergie von Haßfurt (162 GWh) entspräche 

dies 9,6 % des jährlichen Verbrauchs. 

 

Abbildung 30: Wärmeverbrauch nach Sektoren  (Veröffentlichung nach WPG, Anlage 2, I.)  

Vom gesamten Wärmebedarf werden im Ist -Stand 31 % auf Basis erneuerbarer Energien  

gedeckt, was über dem deutschen Durchschnitt (17,7  %)12 liegt. Dabei nehmen strom ba-

sierte Heizungen  mit 1,8 % ein, siehe Abbildung 31. Umweltwärme  stellt 1,4 %  dar. Der 

erneuerbare Anteil  des Energieträgers Biomasse nimmt 17,2 % des gesamten jährlichen 

Wärmeverbrauchs ein. Die Anteile von Wasserstoff  (0,6 %) und Solarthermie  (0,04 %) sind 

 

12 Tischvorlage_Erneuerbare-Energien-in-Deutschland (bmwk.de)  

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Energie/erneuerbare-energien-in-de-tischvorlage.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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verhältnismäßig gering. Zur Ermittlung des erneuerbaren Stromanteils wurde der EE -Anteil 

des Stadtwerks Haßfurt für private Haushalte verwendet, welcher bei 100 % liegt.  

 

Abbildung 31: Anteil erneuerbarer Energien und unvermeidbarer Abwärme am gesamten Wärmever-
brauch  (Veröffentlichung  nach WPG, Anlage 2 , I. ) 

Bei dem Blick auf die installier ten dezentralen Wärmeerzeuger  und Hausübergabestationen  

im Ist-Stand ist zu sehen, dass der Großteil der erneuerbaren Wärmeerzeuger auf Biomasse 

basiert. Informationen zu den Hausübergabestationen liegen nur für die Wärmenetze des 

Stadtwerkes Haßfurt  vor, Daten zu den Hausübergabestationen der kleineren Wärmever-

bünde sind nicht bekannt . Ebenso ist ein größerer Anteil an dezentralen Wärmeerzeugern 

mit dem Energieträger Erdgas zu erkennen. Bei den ausgewiesenen 114  Hausübergabe sta-

tionen  handelt es sich um diejenigen, die in den Nahwärmenetzen im Bereich von Osterfeld  II 

und dem Erlebnisbad liegen. Zu berücksichtigen ist, dass in der nachfolgenden Abbildung 32 

teilweise Einzelraumheizungen wie holzbefeuerte Kamine berücksichtigt wurden un d sich da-

raus ein hoher Anteil an fester Biomasse ergibt. Dieser hohe Anteil nimmt jedoch keinen Ein-

fluss auf den Wärmeverbrauch nach Energieträgern, welcher in Abbildung 28 dargestellt 

wird.  
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Abbildung 32: Anzahl dezentraler Wärmeerzeuger und Hausübergabestationen  (Veröffentlichung  nach 
WPG, Anlage 2, I .) 

Der jährliche Endenergieverbrauch von 17,41 GWh/a, welcher über leitungsgebundene  

Wärme  abgedeckt ist, wird in Abbildung 33 differenziert nach Energieträgern dargestellt. 

Dabei wird  aktuell  zum Großteil mit einem Anteil von 64 % gasförmige Biomasse  als Ener-

gieträger herangezogen. Weiter wird auch Erdgas mit einem Anteil von 30 % und Wasser-

stoff  mit  einem Anteil von 5 % für die leitungsgebundene Wärme eingesetzt.  
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Abbildung 33: Jährlicher Endenergieverbrauch leitungsgebundener Wärme nach Energieträger  (Veröf-
fentlichung  nach WPG, Anlage 2, I. ) 

 

Der zugehörige Anteil an erneuerbaren Energien und unvermeidbarer Abwärme  an leitungs-

gebundener Wärme werden in Abbildung 34 dargestellt. Zum aktuellen Zeitpunkt ist die lei-

tungsgebundene Wärmeversorgung zu 70 % erneuerbar .  
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Abbildung 34: Anteil erneuerbarer Energien und unvermeidbarer Abwärme am jährlichen Endenergie-
verbrauch leitungsgebundener Wärme  (Veröffentlichung  nach WPG, Anlage 2 , I .) 
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4 POTENZIALANALYSE 

Im nachfolgenden Kapitel werden die Potenzialanalyse  und deren Ergebnisse dargestellt 

und diskutiert. Im Rahmen dieser Untersuchung werden unter Beachtung vorhandener 

Schutzgebiete verschiedene Aspekte beleuchtet, darunter Einsparpotenziale  aufgrund von 

Sanierungsmaßnahmen , Grünstrompotenziale  sowie erneuerbare Wärmepotenziale . 

 

Abbildung 35: Übersicht über den Potenzialbegriff  

Das theoretische Potenzial  

Das theoretische Potenzial ist als das physikalisch  vorhandene Energieangebot  einer be-

stimmten Region in einem bestimmten Zeitraum definiert. Das theoretische Potenzial ist dem-

nach z. B. die Sonneneinstrahlung innerhalb eines Jahres, die nachwachsende Biomasse einer 

bestimmten Fläche in einem Jahr oder die kinetische Energie des Windes im Jahresverlauf. 

Dieses Potenzial kann als eine physikalisch abgeleitete Obergrenze aufgefasst werden, da 

aufgrund verschiedener Restriktionen in der Regel nur ein deutlich geringerer Teil nutzbar ist.  

Das technische Potenzial  

Das technische Potenzial umfasst den Teil des theoretischen  Potenzials , der unter den ge-

gebenen Energieumwandlungstechnologien  und unter Beachtung der aktuellen gesetzli-

chen Rahmenbedingungen  erschlossen werden kann. Im Gegensatz zum theoretischen Po-

tenzial ist das technische Potenzial veränderlich  (z.B. durch Neu- und Weiterentwicklungen) 

und vom aktuellen Stand der Technik abhängig.  

  



Potenzialanalyse    

74 

Das wirtschaftliche Potenzial  

Das wirtschaftliche Potenzial ist der Teil des technischen Potenzials, der unter Berücksichti-

gung ökonomischer Kriterien  in Betracht gezogen werden kann. Die Erschließung eines Po-

tenzials kann beispielsweise wirtschaftlich sein, wenn die Kosten für die Energieerzeugung 

in der gleichen Bandbreite liegen wie die Kosten für die Energieerzeugung konkurrierender 

Systeme.  

Das erschließbare Potenzial  

Unter dem erschließbaren Potenzial versteht sich der Teil des technischen und wirtschaftli-

chen Potenzials, der aufgrund verschiedener, weiterer Rahmenbedingungen  tatsächlich  er-

schlossen  werden kann. Einschränkend können dabei beispielsweise die Wechselwirkung 

mit konkurrierenden Systemen sowie die allgemeine Flächenkonkurrenz sein.  

4.1 Energieeinsparpotenzial durch Sanierungen  

Zur Abschätzung der zukünftigen Entwicklung des Wärmebedarfs wird ein gebäudescharfes 

Sanierungskataster  erstellt. Für Wohngebäude wird die Berechnung mit der Maßgabe einer 

sehr ambitionierten Sanierungsrate der Wohngebäudefläche von 2 % pro Jahr  durchgeführt. 

Im Mittel soll in diesem Szenario durch Einsparmaßnahmen ein spezifischer Wärme verbrauch 

von rund 100  kWh/m²  erreicht werden. Der aktuelle mittlere spezifische Wärme verbrauch 

für Wohngebäude liegt bei ca. 114,6 kWh /m². Bis zum Jahr 2045 kann somit eine Reduktion 

des Wärmebedarf s um 17 % auf 132,6  GWh  erreicht werden, was einer Einsparung von 26,4 

GWh entspricht. Die hier angesetzte Sanierungsrate und Sanierungstiefe liegen deutlich über 

dem Bundesdurchschnitt im Jahr 2024 von ca. 0,69 %13. Zur Steigerung der Sanierungsquote 

in Richtung der 2 % sind diverse Maßnahmen auf unterschiedlichen Ebenen zu ergreifen. Ei-

nerseits ist die Förderkulisse attraktiver zu gestalten, während der Fachkräftemangel in der 

Baubranche aktiv zu bekämpfen ist. Darüber hinaus müssen die Entscheidungsträger und da-

 

13 Energetische Sanierungen bleiben auf geringem Niveau (geb-info.de) 

https://www.geb-info.de/denkmal-und-altbau/klimaziele-energetische-sanierungen-bleiben-auf-geringem-niveau
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mit im überwiegenden  Maße die Eigentümer von Privathaushalten über die Vorteile energe-

tischer Sanierungen aufgeklärt werden. Die Öffentlichkeitskommunikation ist in diesem Be-

reich deutlich zu intensivieren. 

4.2 Schutzgebiete  

Die örtlichen Schutzgebiete  sind für die Bestands - und Potenzialanalyse  von hoher Bedeu-

tung. Im Rahmen der Wärmeplanung lenken sie in unterschiedlichster Weise die Ausgestal-

tung der Wärmewendestrategie . Dabei spiegeln die vorkommenden Schutzgebiete in ihrer 

Größe und Struktur sowie dem zu schützenden Gutes eine stets spezifische Ausprägung des 

Kommunen gebiets  wider, mit der sich in jeder Wärmeplanung individuell befasst werden 

muss. Teilweise werden durch Schutzgebiete Lösungsansätze erschwert oder verhindert, zu-

gleich zeigen Schutzgebiete dabei die Grenzen der umweltverträglichen Nutzung der regional 

vorkommenden Ressourcen auf. Im Rahmen der Schutzgüterabwägung ist diesbezüglich zu 

beachten, dass einerseits erneuerbare Energien nach § 2 Satz 1 EEG 2023 bzw. nach Art. 2 

Abs. 5 Satz 2 Bayerisches Klimaschutzgesetz (BayKlimaG) und andererseits Anlagen zur Er-

zeugung oder zum Transport von Wärme nach § 1 Abs. 3 GEG im überragenden öffentlichen 

Interesse  liegen.  

Tabelle 4: Übersicht Schutzgebiete  

Schutzgebiet   Vorhanden   Nicht vorhanden   

Trinkwasserschutzgebiete  X   

Heilquellenschutzgebiete    X 

Biosphärenreservate   X 

Flora-Fauna-Habitat -Gebiete (FFH-Gebiete) X  

Vogelschutzgebiete  X  

Landschaftsschutzgebiete  X  

Nationalparke    X 

Naturparke  X  

Biotope X  

Überschwemmungsgebiete  X  

Bodendenkmäler  X   



https://www.lfu.bayern.de/wasser/merkblattsammlung/teil1_grundwasserwirtschaft/doc/nr_128.pdf
https://www.lfu.bayern.de/wasser/merkblattsammlung/teil1_grundwasserwirtschaft/doc/nr_129.pdf
https://www.lfu.bayern.de/wasser/merkblattsammlung/teil1_grundwasserwirtschaft/doc/nr_129.pdf
https://www.dvgw.de/medien/dvgw/verein/aktuelles/stellungnahmen/dvgw-position-20230419-erneuerbare-energien-wasserschutzgebiete.pdf
https://www.dvgw.de/medien/dvgw/verein/aktuelles/stellungnahmen/dvgw-position-20230419-erneuerbare-energien-wasserschutzgebiete.pdf
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gebiete ebenfalls unzulässig. Projekte müssen vor der Zulassung und Durchführung einge-

hend auf die Verträglichkeit mit den Schutzzwecken des Schutzgebiets überprüft werden. Im 

Allgemeinen gilt, dass zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesse s oder 

ein Defizit zumutbarer Alternativen zum Eingriff in das Schutzgebiet gegeben sein müssen, 

um überhaupt ein Genehmigungsverfahren anzustreben (§ 34 Abs. 3 BNatSchG).  

In nachfolgender  Abbildung 38 sind die Vogelschutzgebiete für das beplante Gebiet darge-

stellt.  

 

Abbildung 38: Vogelschutzgebiete  der Stadt Haßfurt  (Veröffentlichung nach WPG, Anlage 2, II.)  [Da-
tenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de]  

4.2.4 Landschaftsschutzgebiete  

Landschaftsschutzgebiete dienen dem Schutz von Natur und Landschaft. Sie haben den 

Zweck, den Naturhaushalt wiederherzustellen, zu erhalten oder zu entwickeln. Sie unter-

scheiden sich von den Naturschutzgebieten insofern, dass Landschaftsschutzgebiete zumeist 
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großflächiger sind und geringere Nutzungsauflagen einhergehen, welche eher die Land-

schaftsbilderhaltung zum Ziel haben.  

Da die kommunale Wärmeplanung keinen unmittelbaren Einfluss auf das Landschaftsbild 

hat, ist von keiner maßgeblichen Beeinträchtigung der Wärmewendestrategie durch Land-

schaftsschutzgebiete auszugehen. Die Erschließung erneuerbarer Energieressourcen, insbe-

sondere die Windenergienutzung, beeinflusst das Landschaftsbild jedoch massiv. Aus die-

sem Grund sind vor Ort anliegende Landschaftsschutzgebiete im Rahmen der Potenzialana-

lyse zu berücksichtigen. 

In nachfolgender  Abbildung 39 sind die Landschaftsschutzgebiete für das beplante Gebiet 

dargestellt.  
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Abbildung 39: Landschaftsschutzgebiete der Stadt Haßfurt  (Veröffentlichung nach WPG, Anlage 2, II.)  
[Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de]  

4.2.5 Naturparks  

Naturparks sind nach dem Bundesnaturschutzgesetz einheitlich zu entwickelnde und zu pfle-

gende Gebiete, die überwiegend aus Naturschutz - oder Landschaftsschutzgebieten beste-

hen. 

In den Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten gelten die entsprechenden Schutzvor-

schriften und Einschränkungen. Dabei sind alle Handlungen verboten, die den Charakter des 

Gebiets verändern und dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen. Außerhalb dieser Ge-

biete gelten innerhalb der Grenzen des Naturparks die Vorgaben aus der entsprechenden 

Naturparkordnung, die eine Nutzung in der Regel nicht strikt ausschließt. Hierbei können Vor-

gaben zur Risikominimierung oder zur Schaffung von Ausgleichsflächen etc. ex istieren. 

In nachfolgender Abbildung 40 sind die Naturparks für das beplante Gebiet dargestellt.  
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Abbildung 40 : Naturparks der Stadt Haßfurt  (Veröffentlichung nach WPG, Anlage 2, II.)  [Datenquelle: 
Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de]  

4.2.6 Biotope  

Gesetzlich geschützte Biotope unterliegen dem Schutz des Bundesnaturschutzgesetzes 

(Siehe §§ 30, 39 Abs. 5 und 6 BNatSchG) und genießen dabei eine gleichwertige Schutzqua-

lität wie Naturschutzgebiete.  Im Zuge dessen sind die Beeinträchtigung dieses Schutzgebiets 

unzulässig und entsprechende Einschränkungen bei der Umsetzung von Wärmewendemaß-

nahmen zu berücksichtigen. Für die Wärmeplanung sind diese Gebietsumgriffe daher zu-

nächst auszuschließen. Im Einzelfall kann eine Maßnahme unter Umständen trotz des Schutz-

bedürfnisses genehmigungsfähig sein, daher ist dies bei fehlenden Alternativen zu beachten.  

In nachfolgender Abbildung 41 sind die Biotope für das beplante Gebiet dargestellt.  
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Abbildung 41: Biotope der Stadt Haßfurt  (Veröffentlichung  nach WPG. Anlage 2 , II .) [Datenquelle: Bay-
erisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de]  

4.2.7 Überschwemmungsgebiete  

Überschwemmungsgebiete haben für die kommunale Wärmeplanung einen untergeordne-

ten Leitungseffekt. Einerseits können solche Gebiete großflächige Bereiche einer Stadt über-

spannen, weswegen die Gebiete nicht von Beginn an ausgeschlossen werden sollten. Ande-

rerseits ist jedoch zu beachten, dass die Versorgungssicherheit in Hochwasserperioden durch 

die Errichtung relevanter Anlagen der Wärmeversorgung in Überschwemmungsge bieten ge-

fährdet werden kann. Auch die Projektfinanzierung, die sogenannte Bankability, und die Ver-

sicherbarkeit der Anlagen stellt in Überschwemmungsgebieten ein Projektrisiko dar. Recht-

lich gesehen gilt ein grundsätzliches Bauverbot in Überschwemmungsgebieten (Vgl. §  78 
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Abs. 4 WHG), praktisch sind die wesentlichen Anlagen, die für die kommunale Wärmever-

sorgung errichtet werden müssen, durch die Ausnahmen in § 78 Abs. 5 WHG im Einzelfall 

genehmigungsfähig.  

Da Grundwasser- und vor allem Flusswasserwärmepumpen aufgrund ihrer Art der Wärme-

quelle häufig in Überschwemmungsgebieten liegen können, werden Überschwemmungsge-

biete in der Wärmeplanung gesondert betrachtet.  

In nachfolgender Abbildung 42 sind die Überschwemmungsgebiete dargestellt.  

 

Abbildung 42: Festgesetzte  Überschwemmungsgebiete der Stadt Haßfurt  (Veröffentlichung nach WPG. 
Anlage 2, II.) [Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de ]  

 

http://www.lfu.bayern.de/
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4.2.8 Bodendenkmäler  

Bodendenkmäler können großflächig und weiträumig verstreut vorliegen. Sie sind bereits 

früh während der kommunalen Wärmeplanung aufgrund der von ihnen ausgehenden Pro-

jektrisiken zu berücksichtigen. Es ist von großer Bedeutung über die genaue Verortung der 

Bodendenkmäler Kenntnis zu besitzen, bevor die Planungen zur Wärmewendestrategie be-

ginnen. Der wichtigste Anhaltspunkt ist hierfür der Bayerische Denkmal -Atlas.  

Teilweise können Fundorte von archäologischen Gegenständen massive Verzögerungen im 

Bauablauf verursachen, weshalb die betroffenen Bereiche im Rahmen der Planung möglichst 

unberücksichtigt bleiben sollten. Nur im Falle fehlender Alternativen ist die Beplanung der 

als Bodendenkmal belegten Gebiete zu erwägen.  

In nachfolgender Abbildung 43 sind die Bodendenkmäler für das beplante Gebiet dargestellt.  

 

Abbildung 43: Bodendenkmäler der Stadt  Haßfurt  (Veröffentlichung  nach WPG, Anlage 2 , II .) [Daten-
quelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de]  

  



https://www.energieatlas.bayern.de/sites/default/files/Berechnung_Mischpult_Strom_1.pdf
https://geodaten.bayern.de/opengeodata/OpenDataDetail.html?pn=lod2
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zeigen ein Potenzial von 23,3 % auf, während Gebäude des Gewerbes, Handels und der 

Dienstleistungen 2,7 % des Potenzials darstellen.  Industrielle Gebäude  steuern 24,1 % bei, 

sonstige Gebäude 8 % und öffentliche Gebäude 6,3 %. 

 

Abbildung 44 : PV-Potenzial auf Dachflächen  nach Gebäudenutzungsart  

Werden diese Energiemengen mittels Wärmepumpen zur Bereitstellung von thermischer 

Energie verwendet, so ergibt sich unter Annahme eines COP der Wärmepumpe von 3  eine 

bereitgestellte Wärmemenge von rund 260  GWh . Dabei ist zu beachten, dass die Ver-

brauchsschwerpunkte von Wärmeenergie  im Winter nicht mit den Erzeugungsschwerpunk-

ten der Photovoltaik -basierten Energie korrelieren. Wenngleich Photovoltaik -Anlagen auch 

im Winter noch eine signifikante Menge Strom produzieren können, kann es vorkommen, dass 

durch starke Bewölkung über mehrere Tage hinweg nicht ausreichend elektrische Energie 

aus PV-Anlagen zur Verfügung steht. Dennoch ist die Bereitstellung elektrischer Energie 

durch andere Quellen nahezu immer gewährlei stet, wodurch ein Heizungsausfall  bei einem 

wärmepumpenbasierten Heizungssystem als nicht wahrscheinlich  eingestuft wird.   

Im Oktober 2023 wurde für den Altstadtbereich ein Solarrahmenplan  von der Stadt Haßfurt 

beschlossen. Darin wurden verschiedene Zonen nach unterschiedlichen Beurteilungskriterien 
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(z.B. Einsehbarkeit, Dachfirst, historische Entwicklung) gebildet und somit Begrenzungen im 

Stadtraum oder das Objekt gezogen. 

4.3.2 PV-Anlagen (Freifläche)  

Die Freiflächen innerhalb des Kommunengebiets bieten ebenso theoretisch das Potenzial zur 

Errichtung von Photovoltaik -Freiflächenanlagen. Zum Zeitpunkt der Betrachtung gab es be-

reits drei PV-Freiflächenanlagen (nördlich des Gewerbegebiets Schlettach mit 1,15 MW p so-

wie in der Nähe von Sailershausen mit 1,24 MW p und 0,45  MW p ). Würde die gesamte theo-

retisch verfügbare Fläche genutzt, könnte n ca. 830 MW p installiert werden . 

In Abbildung 45 werden die geplanten bzw. priorisierten Anlagen (gelb)  sowie die privile-

gierten Flächen (braun)  dargestellt . Erstgenannte stell en eine Fläche von ca. 78.000 m2 dar, 

was wiederum einer Anlagenleistung von rund 7,8 MW p entspricht. Von den drei privilegier-

ten Flächen wurde diejenige östlich bereits als PV -Freifläche umgesetzt. Die beiden Flächen 

um Wülflingen besitzen eine Fläche von ca. 45.616 m2 (ca. 4,5 MWp), dort gibt es gegenwär-

tig jedoch nur eine limitierte Möglichkeit für einen Netzanschluss.  
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Abbildung 45: Potenziale für Freiflächenanlagen  (Veröffentlichung  nach WPG, Anlage 2 , II .) 
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4.3.3 Windkraftanlagen  

Am nordwestlichen Gemarkungsrand der Kommune sind derzeit 3 Bestandsanlagen  mit je 

2,4 MW vorhanden, zu denen weitere 7 Windkraftanlagen zu einem gemeinsamen Windpark 

zusammengeschlossen sind. Diese 7 Anlagen, welche ebenfalls eine Leistung von je 2,4 MW 

aufweisen, befinden sich außerhalb der Gemarkung, speisen jedoch in den Trafo der beplan-

ten Gebiets Haßfurt ein. Gleiches gilt für zwei weitere Windanlagen mit je 2,3 MW, die sich 

wiederum außerhalb der Gemarkung (südwestlich von Sailershausen) befinden und  eine Ein-

speisung in den Trafo erfolgt.  

Seitens der planungsverantwortlichen Stelle wurde kein Vorranggebiet  ausgewiesen und es 

sind auch keine Anlagen in Planung . Bei der Fortschreibung der Wärmeplanung ist ein mög-

liches Potenzial indessen erneut zu betrachten. 

4.3.4 Wasserkraft  

Die bayerische Staatsregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Stromerzeugung aus Wasser-

kraft bis 2025 auf 23 -25 % zu erhöhen. Die größten Potenziale liegen in der Nachrüstung 

und Modernisierung bestehender größerer Anlagen durch Änderung des Nutzungsumfangs, 

Erhöhung der Wirkungsgrade und optimierte Steuerung. Auch bei kleinen Wasserkraftwer-

ken besteht teilweise ein Potenzial zur Optimierung.  

Derzeit befindet sich in der Stadt Haßfurt keine Wasserkraftanlage . 

4.4 Geothermische Potenziale  

Geothermische Potenziale sind hinsichtlich ihrer zeitlichen Verfügbarkeit  besonders attrak-

tiv, wenngleich die geografische Verfügbarkeit  umso komplexer ist. Zur direkten Wärmeer-

zeugung sollten Temperaturen von mindestens 60  °C, idealerweise mehr als 70 °C, vorliegen. 

Dies ist jedoch nur selten der Fall. Wenn entsprechend tiefgebohrt  wird, lassen sich die ge-

forderten Temperaturen jedoch erreichen (siehe Erdsonden). 

Wird mithilfe einer Wärmepumpe  das Temperaturniveau zusätzlich angehoben, reichen auch 

die unterjährig verfügbaren Umgebungstemperaturen  (vgl. Luft -Wasser-Wärmepumpe). 

Der Vorteil des Wärmeentzugs aus dem Boden, im Gegensatz zur Luft, besteht darin, dass 
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Abbildung 46: Potenziale für Erdwärmesonden  (Veröffentlichung  nach WPG, Anlage 2 , II .) [Datenquelle: 
Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.ifu.bayern.de]  

4.4.2 Erdkollektoren  

Erdwärmekollektoren (kurz: Erdkollektoren) bestehen aus einer Anordnung horizontal ver-

legter Rohre. Sie werden grundsätzlich oberflächennah  verlegt, meist in einer Tiefe zwischen 

1,2 m und 1,5  m. Soll die Kollektorfläche zusätzlich ackerbaulich genutzt werden , sind ent-

sprechend höhere Sicherheitsabstände einzuhalten. 

Da das Erdreich als Wärmequelle genutzt wird, kühlt sich die Bodenstruktur beim Wärme-

entzug leicht ab. Bei fachgerechter  Kollektorauslegung sind jedoch keine umweltschädli-

chen Auswirkungen  zu befürchten. Über die wärmeren Monate wird die Kollektorfläche 

durch Sonneneinstrahlung  wieder regeneriert . 



Potenzialanalyse    

93 

Die nachfolgende Karte zeigt, welche Bereiche im beplanten Gebiet für die Ausbeutung ge-

othermischer Potenziale durch Erdkollektoren ungeeignet  sind. Im Wesentlichen handelt es 

sich hierbei um Wasserschutzgebiete  (rote Bereiche) und Flüsse und Gewässer  (blaue Be-

reiche), die aus offensichtlichen Gründen kein Potenzial in dieser Kategorie ergeben. Die grü-

nen Flächen weisen eine uneingeschränkte  Nutzungsmöglichkeit von Erdwärmekollektor-

anlagen auf. 

  

Abbildung 47: Potenziale für Erdwärmekollektoren  (Veröffentlichung  nach WPG, Anlage 2 , II .) [Daten-
quelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.ifu.bayern.de]   
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4.4.3 Grundwasserwärme  

Eine weitere Möglichkeit der Geothermie -Nutzung ist der Entzug von Wärme aus dem Grund-

wasser. Hierbei ergeben sich jedoch besondere Herausforderungen aufgrund der hohen  

Schutzbedürftigkeit  des Grundwassers . Neben grundsätzlich ausgeschlossenen Bereichen, 

wie Wasserschutzgebieten , ist die Durchteufung mehrerer Grundwasserstockwerke was-

serrechtlich unzulässig. Darüber hinaus ergeben sich Vorgaben an die Reinhaltung und Wie-

dereinleitung des Grundwassers in den Grundwasserleiter, aus dem das Wasser zuvor ent-

nommen wurde.  

In Flussnähe lässt sich die Bereitstellung von Umweltwärme durch Uferfiltratbrunnen  er-

möglichen. Grund dafür ist, dass in diesen Bereichen mit einer erhöhten Grundwasserergie-

bigkeit aufgrund des Uferbegleitstroms  des Flusses zu rechnen ist. In den sonstigen Gebie-

ten  ist die Grundwasserentnahme mittels Tiefbrunnen  nicht möglich. Zur Nutzbarmachung 

werden ein Förderbrunnen und ein Schluckbrunnen gebohrt. Bei der Planung  ist insbeson-

dere auf die Zusammensetzung  des Wassers zu achten, da Mineralien und gelöste Metalle 

zur Verockerung der Bohrungen führen können. Auch die Sauerstoffgehalte  und pH-Werte  

sind im Rahmen detaillierter Untersuchungen zu messen, bevor das geothermische Potenzial 

einer Grundwasserquelle genutzt werden kann.  

Die folgende Karte gibt Aufschluss über das wasserrechtlich mögliche Potenzial, etwaige 

Grundwasserzusammensetzungen, die das Erschließen der geothermischen Quelle unter 

Umständen erschweren oder unwirtschaftlich machen, sind hierbei nicht Bestandteil der Be-

trachtung . Zudem sind die bereits bestehenden Anlagen im Kommunengebiet auf der Karte 

dargestellt.  
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Abbildung 48: Potenziale für Grundwasserwärmepumpen  (Veröffentlichung  nach WPG, Anlage 2 , II .) 
[Quelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.ifu.bayern.de ]  

In den grün gekennzeichneten Bereichen ist die Grundwassernutzung potenziell möglich. Hier 

liegt das oberflächennahe Grundwasser  an, dessen Aufschluss und geothermische Nutzung 

nahezu uneingeschränkt möglich ist. In den rot gekennzeichneten Wasserschutzgebieten so-

wie den blau gekennzeichneten Gewässerflächen ist die Nutzung ausgeschlossen. Dem Vor-

haben entgegenstehende Belange hydr ogeologischer oder wasserwirtschaftlicher Natur sind 

durch die orangenen Flächen gekennzeichnet. 

Nach Aussage des Wasserwirtschaftsamts Bad Kissingen  liefert die Analyse des Umwelt-

Atlas Bayern eine fundierte  Grundlage zur Einschätzung des Potenzials. Demnach liegt eine 

Bohrtiefenbeschränkung  von ca. 60 m  vor. Jede Neuinbetriebnahme bedarf einer Probeboh-

rung , um die örtlichen Gegebenheiten zu eruieren. 

http://www.ifu.bayern.de/
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4.5 Fluss- oder Seewasser  

Aufgrund der geografischen Nähe Haßfurts  zum Main wird nachfolgend das Wärmepotenzial 

aus oberflächennahen Gewässern näher untersucht. Durch das betrachtete Gebiet erstreckt 

sich ein Abschnitt des Mains von ca. 8 km Länge (siehe Abbildung 49) und führt dabei direkt 

am Ortskern vorbei. Zur Abschätzung des Potenzials werden Daten des Gewässerkundlichen 

Dienstes Bayern (GKD) verwendet. Die verwendeten Abflüsse und Temperaturen wurden 

nicht in Haßfurt  abgelesen, da dort keine Messstelle ansässig ist. Stattdessen wurden Mess-

daten aus der Messstelle Trunstadt  verwendet, welche sich ca. 25 km entfernt  befindet  (vgl. 

Abbildung 50). Diese bietet die beste Näherung, da bei Haßfurt  als messbarer Zufluss zwar 

die Nassach zufließt, diese jedoch aufgrund des kleinen Abflusses, im Vergleich zu m Main, 

einen vernachlässigbaren Einfluss auf den Abfluss und die Temperatur hat. Die Daten des 

GKD liegen als viertelstündliche Messwerte über ganze Jahre vor. Diese werden im Rahmen 

mancher Berechnungen zu Stundenwerten gemittelt. Welche Daten verwendet wurden wird 

im weiteren Text jeweils gekennzeichnet.  
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Abbildung 49: Verlauf der Fließgewässer auf dem Gebiet der Stadt Haßfurt  
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Abbildung 50: Lage der Messstelle  Trunstadt  [Quelle: Gewässerkundlicher Dienstes Bayern (GKD) ]  

 

Der Verlauf der Temperatur de s Mains für die Jahre 2019 bis 2023 wird in Abbildung 51 

dargestellt. Zu sehen ist, dass die Gewässertemperatur zyklisch mit den Jahreszeiten bis zur 

Sommerzeit ansteigt und zu den Wintermonaten wieder sinkt.  

Haßfurt  
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Abbildung 51: Viertelstündliche Temperaturdaten de s Mains  von 201 9-2023 [Quelle : GKD Bayern viertel-
stündliche Daten]  

 
Der in Abbildung 52 gezeigte Abfluss  des Mains unterliegt Schwankungen über das Jahr hin-

weg . Starkregenereignisse können beispielsweise temporär zu hohen Abflusswerten bzw. 

Trockenperioden und Zeiten von lang andauerndem Schneefall zu einem geringen Abfluss 

führen. Im weiteren Verlauf der Analyse wird ein Abfluss von 41,1 m³/s angenommen, da 

dieser dem Mittleren Niedrigwasserabfluss (MNQ) der Messstelle im Jahresdurchschnitt ent-

spricht. 
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4.7 Trinkwasser  

Ein weiteres theoretisches Potenzial stellt die Wärmegewinnung aus Trinkwasser dar, wel-

che zum Zeitpunkt der Betrachtung allerdings noch nicht Gegenstand der Trinkwasser -Ver-

ordnung 20 war. Im Juli 2024 wurde hierzu ein Positionspapier 21 des Deutschen Vereins des 

Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) veröffentlicht. Darin wird die Wärmenutzung aus 

Trinkwasser  in Zubringer-, Haupt- und Versorgungsleitungen unter bestimmten Rahmenbe-

dingungen als vertretbar  eingestuft -  wichtigster Punkt: die Wärmeentnahme  darf zu kei-

nem notwendigen Energieeinsatz beim Letztverbraucher  führen. Im Anschluss an das Po-

sitionspapier wurde gemeinsam durch den DVGW und dem Technologiezentrum Wasser 

(TZW) ein Forschungsprojekt  gestartet, ob und falls ja welche Auswirkungen durch eine lo-

kale Entnahme beim Letztverbraucher auftreten können.  Nach Rücksprache mit dem zustän-

digen Ansprechpartner des Forschungsprojekts sollen  die Ergebnisse im Herbst  2025 veröf-

fentlicht werden . Von einer Anpassung der Trinkwasser -Verordnung ist zum jetzigen Zeit-

punkt nicht auszugehen. 

Trotz der genannten Punkte wurde in Absprache mit der planungsverantwortlichen Stelle 

das theoretische Potenzial in Haßfurt  betrachtet . Die Trinkwasseraufbereitung befindet sich 

in der Augsfelder Straße 8. Laut Aussage eines zuständigen Stadtwerk -Mitarbeiters ist der 

größte Durchfluss und somit das größte Potenzial im Mischbehälter beim Wasserwerk auf-

zufinden. Dort kommen im Schnitt ca. 32 0 m3/h an, von denen ca. 140 m3/h von Haßfurt und 

die restlichen 180 m 3/h von Horhausen stammen. Das Temperaturniveau liegt ganzjährig bei 

ca. 12 °C. Eine Temperatur-Abkühlung im Sommer sollte nach Einschätzung des Mitarbeiters 

demnach kein Problem darstel len, wohingegen dies im Winter fraglich ist. Ein weiteres Prob-

lem stellt die auf dem Weg zum Hochbehälter bereits angeschlossenen Abnehmer dar. Nach 

derzeitigem Kenntnisstand kann das Potenzial  aus Trinkwasser  nicht genauer beziffert  wer-

den. 

 

20 https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2023/159/regelungstext.pdf?__blob=publicationFile&v=2  

21 https://www.dvgw.de/medien/dvgw/verein/aktuelles/stellungnahmen/dvgw -position-waermenutzung -aus-

trinkwasser.pdf  
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4.8 Abwärme  

Abwärme stellt eine wesentliche, oft ungenutzte Energiequelle dar, die durch gezielte Nut-

zung zur Steigerung der Energieeffizienz und Reduktion von Treibhausgasemissionen beitra-

gen kann. Insbesondere energieintensive Industrien generieren erhebliche Mengen an Ab-

wärme. Deren Integration in industrielle Prozesse oder externe Wärme netze bietet ein signi-

fikantes Einsparpotenzial. Ebenso birgt d ie kommunale Infrastruktur, insbesondere Abwas-

serkanäle und Kläranlagen, ein bisher unterschätztes Potenzial zur Wärmeg ewinnung. Die in 

Abwässern gespeicherte thermische Energie kann mithilfe von  Wärmetauschern extrahiert 

und für Heizsysteme genutzt werden. In Kläranlagen entstehen zudem durch biologische Ab-

bauprozesse zusätzliche Wärme sowie Klärgase, die ebenfalls thermisch genutzt werden 

können. Folgend werden die Abwärmepotenziale im Kommunengebiet weiter quantifiziert, 

wenngleich zur Umsetzung tiefergehende Detailprüfungen notwendig sind.  

4.8.1 Industrie  / Großverbraucher  

Basierend auf der Befragung der Industriebetriebe bzw. Großverbraucher, die bereits in Ab-

schnitt 3.11 beschrieben wurden, konnte lediglich ein Akteur identifiziert werden, welcher 

das Potenzial zur Nutzung von anfallender Abwärme aufweisen würde.  Im Rahmen einer Ab-

stimmung mit dem zuständigen Akteur stellte sich jedoch heraus, dass nur ein geringes Ab-

wärme -Potenzial  zur Verfügung stehen würde. Aus diesem Grund wurde eine mögliche Nut-

zung nicht weiter betrachtet . 

4.8.2 Abwasserkanäle  

Die Nutzung der Abwasserkanäle als dezentrale Wärmequelle bietet eine Möglichkeit zur 

Nutzbarmachung ohnehin vorhandener Wärme.  

Für einen technisch sinnvollen Betrieb sind gewisse Bedingungen zu erfüllen. Nach Rück-

sprache mit Systemherstellern  sowie nach WPG  ist eine Betrachtung von Kanalabschnitten 

ab einer Breite und Höhe von mindestens DN 800  sinnvoll. Andere Systemhersteller sehen 

auch ab Kanaldurchmessern von DN 400 bereits die Möglichkeit für eine Wärmeentnahme, 

aber je größer der Kanaldurchmesser desto wirtschaftlicher kann eine solche Anlage betrie-
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ben werden. Für eine ausreichende Wärmeentnahme ist ebenso ein gewisser Mindestdurch-

fluss im Kanal, auch Trockenwetterabfluss  genannt, notwendig, der in  etwa  15 l/s  betragen 

sollte  betragen sollte, sodass bevorzugt Sammler in nähere Betrachtung kommen können.  

Ein nach der Mindestdimension gefilterte s Abwassernetz kann aufgrund fehlender Durch-

messerdaten  nicht dargestellt  werden. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Klärwärter 

weist der Bereich vom Regenüberlaufbecken Tränkberg bis zum Hafen einen DN 2.000 auf. 

Der Trockenwetterabfluss in der Kläranlage ist auf 112 l/s begrenzt . Durchflussmengen sind 

hingegen nicht vorhanden, wodurch eine Poten zialabschätzung nicht möglich ist.  Aus diesem 

Grund wurde eine grobe Ermittlung der theoretischen Umweltwärme anhand Anna hmen 

zum Durchfluss und der Temperaturentnahme durchgeführt, dargestellt in Abbildung 55. 

Eine Abstimmung mit einem im Hafen befindlichen Akteur, welcher prozessbedingt Abwas-

ser mit hohen Temperaturen einleitet, ergab aufgrund eines nicht kontinuierlichen Durchflus-

ses ebenfalls kein nennenswertes Potenzial.  
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Abbildung 55: Theoretische Abwasser -Umweltwärme  in Abhängigkeit des Durchflusses und der Tempe-
raturentnahme  

Nach Erhebungen des Statistischen Bundesamts entstehen pro Tag und Einwohner im Bun-

desdurchschnitt 128 Liter Abwasser. 22 Pro 1.000 Einwohner entspricht dies einem durch-

schnittlichen Abfluss von etwa 1,5 l/s. Unter der Annahme einer Abkühlung um 2,5 K (in 

Anlehnung an Aussagen eines Systemherstellers) entspricht dies einer Wärmeentzugsleis-

tung von etwa 16 kW pro 1.000 Einwoh ner. Somit ergibt sich für die gesamte Kommune 

überschlägig ein Wärmeentzugspotenzial von etwa 220  kW  aus dem Abwasserkanal.  

Aufgrund der fehlenden Daten und der damit verbundenen Unsicherheit wurde mit der Kom-

mune abgestimmt, das Potenzial zunächst nicht weiterzuverfolgen . 

 

  

 

22 Destatis 
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4.8.3 Kläranlage n 

Die lokale Kläranlage wurde n ebenso näher betrachtet, wobei einige technische Parameter 

aufgenommen wurden, welche in Tabelle 8 dargestellt werden.  

 

 

Abbildung 56: Standort  der Kläranlage in Haßfurt  [Quelle:  BKG]  

Die Kläranlage wurde im Jahr 1998  erbaut, die maximale Ausbaugröße entspricht 27.500  

EW (= Einwohnerwerten).  

  

Kläranlage  
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Tabelle 8: Technische Daten der Kläranlage  Haßfurt  

Parameter Beschreibung Quelle 

Baujahr 1998  BayernAtlas  

Ausbaugröße in Einwohnerwerten  27.500  EW BayernAtlas  

Anschluss in Einwohnerwerten  13.890  EW Betreiber 

Größenklasse 4 BayernAtlas  

Strombezug von EVU 220.960  kWh/a  Betreiber 

Stromerzeugung durch BHKW  485.200  Betreiber 

Auf dem Gelände der Kläranlage befindet sich ein Faulturm, der den während der Abwasser-

reinigung entstehenden Klärschlamm  weiterverwertet. Dabei wird dieser durch Mikroorga-

nismen zersetzt, wobei Klärgas  entsteht, welches lokal in einem Blockheizkraftwer k 

(BHKW)  verwertet werden kann . Der entstehende Strom wird zur Vermeidung der Strom-

spitzen selber verbraucht und die Abwärme wird im Moment zur Beheizung der Faultürme 

und des Betriebsgebäudes genutzt. Der entstandene Klärschlamm wird auf der Anlage mit-

tels Kammerfilterpresse eingedickt und anschließend durch ein Recyclingunternehmen ther-

misch verwertet.  

Zur Potenzialabschätzung wurde durch eine grobe Einschätzung auf Grundlage des Trocken-

wetterabflusses von 43,9 kg/s und einer Abkühlung von 4 K eine dauerhafte Entzugsleistung 

von 734 kW ermittelt. Die Umweltleistungen in Abhängigkeit der prozentualen Entn ahme-

menge und der Temperaturspreizung am Wärmetauscher sind in Abbildung 57 dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Vollbenutzungsstunden kann die Umweltenergie pro Jahr, wel-

che aus dem Abwasser zur Verfügung steht, berechnet werden, siehe Abbildung 58. Die ma-

ximal mögliche Leistung beträgt 918 kW, wenn der gesamte Abwasserabfluss um 5 K abge-

kühlt wird. Im Gegensatz zu den Abwasserkanälen eignet sich der zentrale Ort einer Kläran-

lage in Haßfurt zur Wärmenutzung des Abwassers, da hier das gesamte Potenzial an einer 

Stelle abgreifbar ist. Daher kann in der Kläranlage eine höhere thermische Leistung erzielt 

werden. 
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Abbildung 57: Umweltleistung am Wärmetauscher  

 

Abbildung 58: Umweltenergie aus dem Abfluss der Kläranlage  
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Eine detailliertere Betrachtung des Abwasserpoten zials für das Quartier Wülflinger Straße  

zeigt, dass mit einem Wärmetauscher und einer Wärmepumpe der Wärme verbrauch des 

Quartiers zu ca. 95 % gedeckt werden kann (siehe Abbildung 59). Für die restlichen 5 % 

müsste ein weitere r Wärmeerzeuger, beispielsweise eine Power-to-Heat-Anlage, mit einge-

setzt werden.   

 

Abbildung 59: Lastgang und JDL des Quartiers Wülflinger Straße  inkl. Netzverluste und JDL der Wär-
mepumpe  

 

Betrachtet man die Temperatur des Abwassers im Abfluss am Wärmetauscher und am Ge-

misch, fällt auf, dass das die Zeitreihe des Abwassers im Abfluss nahe der Zeitreihe des Ge-

misches liegt (siehe Abbildung 60). Das bedeutet, dass der Teilstrom des Abwassers durch 

die Temperaturentnahme nur geringfügig  abgekühlt wird. Entsprechend fließt das Abwasser 

mit einer ähnlichen Temperatur in den Vorfluter.  
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Zudem gibt das LWF eine Auskunft über die Potenziale, die sich aufgrund von Flur -  und 

Siedlungsholz 24 ergeben. Darunter fallen Gehölze, Hecken und Bäume im Offenland (bei-

spielsweise Straßenränder, Parks, Gärten, etc.). 

Die Daten der Abfallbilanz des Bayerischen Landesamts für Umwelt (LfU) wei sen landkreis-

scharf das angefallene Altholz  aus. Unter der Annahme einer anteiligen energetischen Nut-

zung des Altholzes kann hieraus ebenso ein Potenzial zur Wärmeerzeugung aus der Kom-

mune ermittelt werden.  

Basierend auf den vorhergehend beschriebenen Daten des LWF und des LfU konnte somit 

ein theoretisches Potenzial von insgesamt 15.850  MWh  ermittelt werden. Dabei gehen 

7.361 MWh auf Waldderbholznutzung und 2.194  MWh auf die Nutzung von Flur - und Sied-

lungsholz zurück. Aus der Verwertung von Altholz kann ein Potenzial von  6.295 MWh abge-

griffen werden. Zusammenfassend sind die Potenziale in Tabelle 9 aufgelistet.  

 

Tabelle 9: Biomassepotenzial  

Art  Potenzial in MWh  Quelle 

Waldderbholz  7.361 LWF 

Flur- und Siedlungsholz  2.194  LWF 

Altholz  6.295 LfU 

Summe 15.850   

 

Die Verteilung der Waldflächen im beplanten Stadtgebiet ist in folgender Abbildung darge-

stellt.  Demnach ist überwiegend Privatwald anzufinden, die restlichen Flächen sind Körper-

schaftswald.  

 

24 Weitere Informationen: https://gdk.gdi -de.org/geonetwork/srv/api/records/5a3a64c9 -230b -44f9 -a444-

565e6745be4e  
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Abbildung 62: Biomassepotenzial durch Waldflächen  (Veröffentlichung nach WPG, Anlage 2, II.)  

Ebenso ist in Abbildung 63 das gesamte theoretische Potenzial untergliedert in die Art des 

Holzes im Vergleich zur aktuellen Biomassenutzung und zum vorläufigen Gesamtpotenzial 

abgebildet.  Bei Letztgenanntem wird der Endenergieverbrauch ohne Wärmenetzverluste 

dargestellt.  
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Abbildung 63: Statistisches Gesamtpotenzial Holz  

Zu den ermittelten Biomassepotenzialen wurde ebenso die Meinung des zuständigen Amtes 

für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ( AELF) Schweinfurt  eingeholt. Demnach ist die 

Einschätzung des AELF, dass im Kommunengebiet Haßfurt  ein Nutzungspotenzial vorhanden 

ist. Einerseits ergebe sich durch Schadholz eine tendenzielle Zunahme an Energieholz, dem 

gegenüber steht jedoch ein verringerter Zuwachs aufgrund von Dürrejahren und Stilllegun-

gen für Naturschutzzwecke. Im beplanten Gebiet sind v.a. kleinere Laub- und Bauholzsäge-

werke anzufinden. Die Baumartenverteilung liegt bei etwa 45 % Kiefer, 25 % Eiche, 20 % 

Buche und 10 % Fichte. Eine Potenzialerstellung anhand dieser Realdaten konnte aufgrund 

fehlender Angaben zum jährlichen Festmeter -Anfall nicht erfolgen.  

Die Nutzung von Biomasse in der Wärmeversorgung kann  eine nachhaltige und bezahlbare 

Option darstellen. Aus ökologischer Sicht sollte jedoch der Brennstoff aus der Region  bezo-

gen werden. Es ist bei der Nutzung von Biomasse jedoch darauf hinzuweisen, dass die mittel - 

und langfristigen Kosten  für den Brennstoff je nach Szenario stark steigen können , wenn 

durch die fortschreitende Energiewende andere Sektoren  vermehrt auf die Nutzung von Bio -

masse setzen (z.B. Prozesswärme in der Industrie). Im Zusammenhang mit dem Aufbau von 

Wärmenetzen kann die Nutzung von Biomasse u.U. eine sinnvolle Übergangstechnologie  für 

den Aufbau der Netzinfrastruktur darstellen.   
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Die Einbindung der Biomasse in die Wärmeversorgung bringt zunächst den Vorteil mit sich, 

dass hohe Anschlussquoten  bedingt durch den eher niedrigeren Wärmepreis  im Vergleich 

zu anderen Varianten erreicht werden können. Bei der Errichtung einer Heizzentrale, die den 

Energieträger Biomasse verwendet, sind dennoch einige Punkte bereits im Vorfeld zur Be-

rücksichtigung zu empfehlen. So sollte das Heizwerk von Beginn a n bereits so geplant wer-

den, dass auch eine Umrüstung  auf andere Technologien, wie beispielsweis e Großwärme-

pumpen, möglich ist . Ebenso sollten bereits andere Energieträger  beim Aufbau eines Wär-

menetzes mit integriert werden. So kann beispielsweise ein Wärmeerzeugerpark so geplant 

werden, dass im Sommer  der Wärmebedarf primär über Wärmepumpen  oder Solarthermie  

gedeckt werden kann, damit die Biomasse nicht die alleinige Versorgung übernimmt. Bedingt 

durch die starke Abhängigkeit von den lokalen Verhältnissen können die Biomassepotenziale 

sehr stark schwanken. Eine Nutzung von Biomasse als Energieträger erfordert deshalb unter 

Umständen eine Entscheidung im Einzelfall. Die Nachhaltigkeitskriterien für Biomasse wer-

den darüber hinaus in der EU-Richtline 2018/2001 ( RED II)25 geregelt und sind für die Nut-

zung von Biomasse als erneuerbarer Energieträger zu berücksichtigen. 

4.9.2 Biogas 

Zur Ermittlung des theoretischen Biogaspotenzials wird auf Daten des Bayerischen Landes-

amtes für Statistik ( LfStat ) und des Bayerischen Landesamtes für Umwelt ( LfU ) zurückge-

griffen. Konkret werden für den Gebietsumgriff der Kommune Daten über die aktuelle Ge-

bietsflächenverteilung , den Viehbestand  und die jährlich anfallende Menge an Bioabfällen  

erhoben. Daraus lässt sich unter der Annahme, dass ein bestimmter Anteil der zur Verfügung 

stehenden landwirtschaftlichen Nutzfläche für den Anbau von Energiepflanzen genutzt wird 

und diese anschließend zu Biogas verarbeitet werden, ein Potenzial bestimmen. Darüber hin-

aus wird, basierend auf den Daten zum Viehbestand, das Potenzial aus Gülle bestimmt. 

Ebenso wird der Potenzialberechnung zu Grunde gelegt, dass der jährlich anfallende Bioab-

fall vollständig zur  Erzeugung von Biogas genutzt werden kann. Das hieraus ermittelte Po-

tenzial versteht sich als theoretisches Potenzial zur Erzeugung von Biogas mittels lokaler 

 

25 RED II Richtlinie 
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Ressourcen und ist somit auch zunächst unabhängig davon zu betrachten, ob Biogasanlagen 

im Stadtgebiet vorhanden sind.  

Insgesamt kann ein theoretisches Biogaspotenzial von ca. 220.09 3 MWh  bestimmt werden. 

Die Potenziale, aufgegliedert nach der Herkunft, werden in Tabelle 10 dargestellt.  

Tabelle 10: Theoretisches Biogaspotenzial  

Herkunft  Potenzial in MWh  Datenquellen  

Energiepflanzen 197.169  LfStat  

Gülle 20.104  LfStat  

Bioabfall  2.820 LfStat, LfU 

Summe 220.09 3  

Wird das auf statistischen Datenquellen basierende  Biomasse- und Biogaspotenzial bilan-

ziert, erreicht Haßfurt  mit dem Biogaspotenzial einen Wert von etwa 138  % und mit dem 

Biomassepotenzial einen Wert von etwa 10 % vom Endenergiebedarf (Abbildung 64). 





Potenzialanalyse    

123  

Als Post -EEG-Zukunftsoption kommt für den Anlagenbetreiber grundsätzlich auch in Frage,  

das vorhandene Biogas zu Biomethan aufzubereiten und in das bestehende Erdgasnetz ein-

zuspeisen. Da das Stadtwerk Haßfurt mit bei dem Betreiber der Biogasanlage Agrokraft be-

teiligt ist, ist die Anfrage auf Einspeisung beim Netzbetreiber vereinfacht möglich . Die Rohbi-

ogaserzeugung der Anlage würde laut Betreiber ca. 650 Nm 3/h betragen. Der Fachverband 

Biogas e.V. hat bei Fachvorträgen eine grundsätzliche Wirtschaftlichkeit sschwelle von mind. 

350 Nm 3/h genannt, wobei in einem Erfahrungsaustausch mit Erdgasnetzbetreibern auch 

Werte < 350 als wirtschaftlich darstellbar beschrieben wurden.  Das aus der Rohbiogaspro-

duktion resultierende Biomethan -Potenzial liegt nach Angabe des Betreibers bei ca. 30 GWh 

pro Jahr. Wird die Menge mit dem derzeitigen Endenergieverbrauch an Erdgas in den Be-

standswärmenetzen (etwa 5,3 GWh) und demjenigen an gasförmiger Biomasse im Zieljahr 

2045 (etwa 14,8 GWh) verglichen, ist eine Bedarfsdeckung durch die Biomethanproduktion 

nach dem Auslaufen der EEG-Vergütung theoretisch möglich.  Auch weitere Quartiere mit 

verlegten Erdgasleitungen könnten zukünftig mit Biomethan versorgt werden.  

Aufgrund der positiven Gespräche und des großen Biogaspoten zials spielt der Energieträger 

Biogas in der Wärmeplanung eine entscheidende Rolle  (siehe hierzu auch Abschnitt 5.2.2). 
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4.10  Wasserstoff  

Die Nutzung von Wassersoff ist an diverse Faktoren gekoppelt, diese sind insbesondere Ver-

fügbarkeit, Emissionsfaktor und Preis. Die Verfügbarkeit von Wasserstoff mit einem geringen 

Emissionsfaktor (grüner Wasserstoff) ist derzeit nicht ausreichend gegeben.  Daraus bedingt, 

werden wahrscheinlich  hohe Preise abgerufen. Die im Vergleich zu anderen EU-Ländern un-

günstigen Produktionsbedingungen mittels Elektrolyse und die nach wie vor hohen Investiti-

onskosten führen ebenfalls zu hohen Preisen. Sofern ein Wasserstoffleitungsnetz dennoch in 

absehbarer Zeit günstige Wasserstoffkapazitäten liefert , eröffnet sich ein umfangreicheres 

Potenzial, auch für mögliche Wasserstoffeinspeisungen durch aufgebaute Erzeugungskapa-

zitäten. Aufgrund der in Kapitel 3.8 dargestellten infrastrukturellen Unsicherheiten wird nur 

die Wasserstofferzeugung vor Ort im Rahmen der Potenzialanalyse betrachtet.  

Basierend auf den ermittelten Flächen zur erneuerbaren Stromerzeugung (vgl. Abschnitt  4.3) 

kann ein überschlägiges Potenzial  zur lokalen  Erzeugung von grünem Wasserstoff (vgl. Ta-

belle 2) ermittelt werden.  

Bei vollständiger Nutzung der geplanten bzw. priorisierten PV-Freiflächenkapazität  (vgl. 

Abbildung 45) ergibt  sich unter Einhaltung technischer Systemgrenzen und wirtschaftlicher 

Auslegungskennzahlen hinsichtlich der Mindestauslastung ein erneuerbares Wasserstoffpo-

tenzial von ca. 1,5 GWh th. Dabei werden etwa 31 % des verfügbaren Stroms eingesetzt. Wer-

den zusätzlich die privilegierten PV -Freiflächen um Wülflingen  hinzugenommen, erhöht 

sich das Potenzial auf 2,1 GWh th. 

Die bestimmten Potenziale basieren auf der Annahme eines Territorialprinzips. Werden  nicht 

nur lokal verfügbare erneuerbare Energiepotenziale eingesetzt, sondern ebenso die bereits 

bestehenden Anlagen inkludiert sowie signifikante  Strommengen über das Netz überregional 

bezogen, ließe sich die Erzeugungsmenge deutlich steigern. Dies ginge mit Verdrängungsef-

fekten einher, da die bislang für andere Zwecke genutzte Energie nun in einem potenziellen 

Elektrolyseur am Umspannwerk in Haßfurt  genutzt würde.  

Anhand der vom Stromnetzbetreiber zur Verfügung gestellten Lastgänge  des Trafo am Um-

spannwerk  (Datengrundlage Zeitraum 01.07.2023 bis 30.06.2024) k onnte bei einer ange-

nommenen Mindestanzahl von rechnerisch 5.000 Vollbe nutzungsstunden pro Jahr (ab ca. 
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4.000 Vbh ist ein wirtschaftlicher Betrieb eines Elektrolyseurs möglich) eine Nennleistung 

des Elektrolyseurs von ca. 5 MW ermittelt werden. Der Elektrolyseur moduliert hierbei bis 10 

% im Teillastbetrieb. Die gesamten Betriebsstunden des Elektrolyseurs liegen bei rund 5.700  

h. Bei dieser Auslegung würde sich d er Stromeinsatz auf ca. 24,3 GWh belaufen , der Abwär-

meanfall auf  ca. 9,3 GWh und das H2-Potenzial bei ca. 15 GWh liegen. Werden rechnerisch 

4.000 Vbh angenommen, könnte ein 11 MW Elektrolyseur ausgelegt werden, welcher durch 

die Modulation auf ca. 5.500 Betriebsstunden kommt (H 2-Potenzial 26,8 GWh).  

Weitere Informationen zur Wasserstoff -Nutzung im beplanten Gebiet wurden in Abschnitt 

3.8 bereits dargestellt.   
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4.11  Zwischenfazit Potenzialanalyse  

In Tabelle 11 werden die untersuchten Poten ziale zusammenfassend  dargestellt. Die Eintei-

lung in -- , - , +, ++ stellt die m it der jeweiligen Quelle bereitstellbaren Deckungsgrade im 

Sinne eines Ausbaupotenzials, bezogen auf den Gesamtwärmeverbrauch dar. Einige Poten-

ziale können absolut nicht bewertet werden, hier ist eine Bewertung mit der Farbgebung 

dunkelgrün, hellgrün, hellorange und dunkelorange erfolgt  Die Attribute werden wie folgt 

vergeben: 

Deckungsgrad 0 - 10 %:  --  

Deckungsgrad 10 - 20 %:  -  

Deckungsgrad 20 - 50 %:  + 

Deckungsgrad 50 - 100 %:  ++ 

Tabelle 11: Übersicht der Potenziale  

Biomasse - - ca. 16 GWh 

Biogas + ca. 220 GWh, Teil wird bereits genutzt  

Geothermie  Oberflächennah meist möglich,  
Tiefengeothermie Probebohrungen notwendig  

Flusswasser + + Potenzial v.a. für Quartiere am Main 

Uferfiltrat   Untersuchungen (z.B. Probebohrungen) notwendig für wei-
tere Abschätzung  

Freiflächen (PV) - - ca. 7,8 MWp priorisierte Freiflächen 

Dachflächen (PV) - ca. 87 MW p, Deckungsanteil beachten 

Windkraft  -  - kein ausgewiesenes Vorranggebiet, keine geplanten Anlagen  

Grünes Gasnetz  1x Biogasanlage, 1x Klärgas-BHKW  

Wasserstoff  
 

bereits Beimischung (5 %), langfristig Erhöhung des Anteils 
(10 %), lokale H 2-Erzeugung: ca. 2 GWh (PV-FF) und ca. 15 
GWh (Trafo beim Umspannwerk)  

Abwärme  - - kein Potenzial 

Kläranlage 
- - 

Potenzial vorhanden für Quartiere in Nähe der KA, 
Forschungsprojekt VerKlär 2 

Klärschlamm - - sehr geringes Potenzial, evtl. für Quartier bei KA  
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Abwasserwärme   keine Durchflussmengen für Hauptkanal am Hafen  

Trinkwasser 
o 

theoretisches Potenzial, 
Nutzungsmöglichkeit derzeit noch unklar  

Wasserkraft  -  - keine Anlage vorhanden 

 

Die Biomassepotenziale  in Haßfurt können eine nachhaltige Nutzungsmöglichkeit zur Wär-

meerzeugung darstellen, sind allerdings mit rund 16 GWh begrenzt. Vielversprechend ist das 

Potenzial an Biogas  bzw. Biomethan . Aus dem Gespräch mit dem Anlagenbetreiber ergab 

sich, dass eine zukünftige Aufbereitung zu Biomethan eine Option darstelle. Eine grüne Me-

thanversorgung könnte für mehrere Quartiere ein interessantes Potenzial sein. 

Potenziale zur Nutzung der Geothermie  sind vorhanden. Für die dezentrale  Wärmeversor-

gung sind Erdsonden vereinzelt möglich , v.a. in bebauten Bereichen ist wenig geeignete 

Fläche verfügbar. Der Bau einer Grundwasserwärmepumpe  ist ebenfalls in weiten Teilen  

des Stadtgebiets möglich  mit Ausnahme des Wasserschutzgebiets. In weiten Teilen des be-

planten Gebiets bedarf es einer Einzelfallprüfung durch eine Fachbehörde. Erdwärmekolle-

ktoren  sind mit Ausnahme von den Gewässerflächen und Wasserschutzgebiets flächende-

ckend möglich . 

Eine Nutzung von Uferfiltrat  könnte nach entsprechender vorheriger Abstimmung mit der 

Fachbehörde beim Main durchgeführt werden . Die thermische  Nutzung  des Flusses Main 

stellt aufgrund der Dimensionierung und hohen Durchflussmenge ein sehr großes Potenzial  

dar. Bei der Standortwahl der Flusswasser -Wärmepumpe sind die Vorgaben des Wasser-

schifffahrtamts zu beachten.  

Durch die Flächenverteilung  der Kommune ergeben sich auf Dachflächen Potenziale  zur Er-

richtung von Photovoltaik -Anlagen. Hierbei ist auf den im Oktober 2023 für den Altstadtbe-

reich durch die Stadt Haßfurt festgelegten Solarrahmenplan  zu verweisen. Eine Nutzung 

landwirtschaftlicher Freiflächen  für PV-Anlagen ist ebenso vorgesehen . Anhand der priori-

sierten und privilegierten Freiflächen konnte ein überschlägiges Potenzial  zur lokalen  Er-

zeugung von grünem Wasserstoff von rund 2 GWh ermittelt werden. Das Potenzial durch 

Nutzung von überschüssigem Strom am Trafo des Umspannwerks beläuft sich auf ca. 15 
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5 ZIELSZENARIO 

Nach § 18 WPG Abs. 1 ist für alle Gebiete, die nicht der verkürzten Wärmeplanung unterlie-

gen, eine Einteilung in voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete  durchzuführen. Hierzu 

stellt die planungsverantwortliche Stelle mit dem Ziel einer möglichst kosteneffizienten Ver-

sorgung des jeweiligen Teilgebiets auf Basis von Wirtschaftlichkeitsvergleichen  jeweils dif-

ferenziert für die Betrachtungszeitpunkte dar, welche Wärmeversorgungsart sich für das je-

weilige beplante Teilgebiet besonders eignet. Dies erfolgt mithi lfe der nachfolgenden Para-

meter:  

1. Wärmegestehungskosten 28 

2. Realisierungsrisiken 

3. Maß an Versorgungssicherheit 

4. Kumulierte Treibhausgasemissionen 

Nach § 18 Abs. 2 WPG besteht kein Anspruch Dritter auf Einteilung zu einem bestimmten 

voraussichtlichen Wärmeversorgungsgebiet. Aus der Einteilung in ein voraussichtliches 

Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart ta t-

sächlich zu nutzen oder bereitzustellen.  

Nach § 18 WPG Abs. 3 erfolgt die Einteilung des beplanten Gebiets in voraussichtliche Wär-

meversorgungsgebiete für die Betrachtungszeitpunkte  der Jahre 2030 , 2035  und 2040 . Ge-

mäß § 1 WPG ist das Zieljahr für eine treibhausgasneutrale Wärmeversorgung bundesweit 

auf 2045 festgelegt. In Bayern jedoch schreibt das Bayerische Klimaschutzgesetz vor, dass 

der Freistaat spätestens bis 2040 klimaneutral sein soll. Vor diesem Hintergrund wurde ge-

meinsam mit der Stadt beschlossen, die Wärmeplanung auf das Zieljahr 2040 auszurichten, 

um der Zielsetzung Bayerns gerecht zu werden. Dennoch decken die Prognosen weiterhin 

den Zeitraum bis 2045  ab, um eine umfassende und langfristige Perspektive sicherzustellen.  

Demnach sind die Diagramme im Rahmen des Zielszenarios auf 2045 ausgelegt. Um dem 

 

28 Die Wärmegestehungskosten umfassen sowohl Investitionskosten einschließlich Infrastrukturausbaukosten als 

auch Betriebskosten über die Lebensdauer. 
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Fachkräftemangel mit realistischen Szenarien zu begegnen werden vereinzelt Quartiere und 

Quartiersteile auch noch zwischen 2040 und 2045 erschlossen.   

5.1 Methodik  

Um die in Kapitel 5.2 dargestellten  Zielszenarien fundiert entwickeln zu können, wurden zu-

nächst mittels Standardlastprofilen die  Wärme verbräuche aller Quartiere zeitlich aufge-

schlüsselt. Im Rahmen weiterer Betrachtungen wurden unter Berücksichtigung  der Be-

stands- und Potenzialanalyse Wärmeerzeugungsansätze entwickelt. Nachfolgend ist die ver-

wendetet Methodik skizziert.  

5.1.1 Bewertung der Quartiere nach Eignungsstufen  

Um eine einheitliche fundierte Bewertung der Quartiere zu ermöglichen, wurde der Leitfaden 

Wärmeplanung des BMWK zu Grunde gelegt. Im Leitfaden werden einheitliche Kriterien für 

die Ausweisung von Wärmenetzgebieten, Wasserstoffnetzgebieten und Gebieten zur  De-

zentralen Versorgung ausgewiesen. Bewertet werden alle Quartiere die in der Eignungsprü-

fung als Prüfgebiet definiert wurden, wobei die Möglichkeit einer dezentralen Versorgung 

immer geprüft wird.  

Die Kriterien werden in die drei Kategorien Wärmegestehungskosten, Realisierungsrisiko und 

kumulierte Treibhausgasemissionen eingeteilt, deren zusammengefaste Eignung übergeord-

net zusammengefasst werden.  

Für Wärmenetzgebiete sind die Wärmeliniendichte, Potenzielle Ankerkunden, die Erwartung  

des Anschlussinteresses, der spezifische Investitionsaufwand für den Ausbau oder Bau, Po-

tenziale für zentrale erneuerbare Wärmeerzeugung und Abwärmeeinspeisung und Anschaf-

fungs-/Investitionskosten der Anlagentechnik als w irtschaftliche Kriterien aufgeführt.  

Für Wasserstoffnetzgebiete sind der erwartete Anschlussgrad, ein langfristiger Prozesswär-

mebedarf >200  °C bzw. ein stofflicher Wasserstoffbedarf, das Vorhandensein eines Gasnet-

zes, die Preisentwicklung von Wasserstoff sowie Anschaffungs -/Investitionskosten der An-

lagentechnik als w irtschaftliche Kriterien aufgeführt.  
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Als Kriterien für die Bewertung von Risiken werden diese im Hinblick auf Auf -, Aus- und 

Umbau der Infrastrukturen im Teilgebiet, die Verfügbarkeit erforderlicher vorgelagerter Inf-

rastrukturen, die lokale Verfügbarkeit von Energieträgern oder Erschließung lokaler Wärme-

quellen sowie sich ändernder Rahmenbedingungen betrachtet.  

Die kumulierten  Treibhausgasemissionen können für Wärmenetze standardmäßig mit mittel, 

für Wasserstoffnetze mit hoch und für dezentrale Versorgung mit niedrig bewertet werden.  

Dabei spielt der Zeitpunkt der Umstellung der Wärmeerzeugung eine Rolle für die kumulier-

ten Treibhausgasemissionen. Je später die Umstellung, desto höher die kumulierten Treib-

hausgasemissionen. Daher sind die niedrigsten kumulierten Treibhausgasemiss ionen in der 

dezentralen Versorgung zu erwarten  und die höchsten in der Wasserstoffversorgung , da von 

einer späten Umstellung auf Wasserstoff ausgegangen wird.  

5.1.2 Erstellung von Standardlastprofilen und Jahresdauerlinien  

Zur detaillierteren Betrachtung bestimmter Teilgebiete wird der zeitliche Wärmebedarf Wär-

meverbrauch aus den vorliegenden Daten des Wärmekatasters abgeleitet. Dabei wird mittels 

des absoluten jährlichen Wärme verbrauchs und Standardlastprofilen , die die Art des Ge-

bäudes berücksichtigen, der Verlauf des Wärme verbrauchs gebäudescharf  abgebildet. Falls 

vorhanden, werden v.a. bei relevanten Großverbrauchern gemessene Lastgänge  anstelle der 

Standardlastprofile verwendet. Zur Darstellung des Wärme verbrauchs auf Quartiersebene 

werden alle in diesem befindlichen, zeitlich aufgelösten Wärme verbräuche kumuliert . Dabei 

wird zunächst keine Gleichzeitigkeit mitberücksichtigt. Um die benötigte Wärmeleistung im 

Jahresverlauf besser beurteilen zu können, wird eine Jahresdauerlinie  erstellt. Diese stellt 

die Wärmeleistung absteigend dar und gibt somit Aufschluss darüber, welche Wärmeleis-

tung zu wie vielen Stunden im Jahr benötigt wird.  

5.1.3 Dimensionierung der Technologien  

Auf Grundlage des zeitlich differenzierten Wärme verbrauchs der Quartiere kann die Dimen-

sionierung  der Wärmeerzeuger durchgeführt werden. Zunächst werden potenzielle Wärme-

verluste  im Wärmenetz berücksichtigt, indem der Wärme verbrauch in Abhängigkeit der 

Wärme liniendichte des Quartiers erhöht wird. Falls gewünscht, wird über typische Erzeu-
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5.2 Zielszenario 2040  

Im nachfolgenden Abschnitt wird das Zielszenario im Jahr 2040 inklusive der Zwischen-

schritte in den Stützjahren dargestellt und näher erläutert.  

5.2.1 Voraussetzungen und Annahmen  

Die Betrachtungen basieren auf gewissen Annahmen, die bereits in den vorherigen Kapiteln 

beschrieben wurden. Unter anderem ist aufgrund der Analysen zum aktuellen Zeitpunkt mit 

einer Erhöhung der Wasserstoff -Beimischung  im Stadtgebiet zu rechnen (vgl. Abschnitt  

3.8). Einige gasnetzversorgte Teilgebiete sind als Prüfgebiet ausgewiesen. Dies beruht auf 

den Überlegungen der Bestands -Biogasanlage nach dem EEG das Biogas zu Biomethan auf-

zubereiten und in das Erdgasnetz einzuspeisen. Nach heutigem Sachstand wird es Wärme-

netzlösungen für Haßfurt geben, i nsbesondere die Prüfgebiete aber auch die übrigen Quar-

tiere werden in der folgenden Planun gsperiode unter Berücksichtigung der Entwicklungen i n 

den Bereichen Wärmene tz, Wasserstoffnetz  und Grüne Methanversorgung  erneut evaluiert.  

Darüber hinaus wurde die Einteilung in Wärmenetzgebiete auf Basis des gesamten Wärme-

verbrauchs der Straßenzüge  durchgeführt. Die Umsetzbarkeit wird dementsprechend wei-

terhin stark von der realen Anschlussquote  abhängen . 

5.2.2 Voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete  

Nachfolgend werden die voraussichtlichen Wärmeversorgungsgebiete in den Stützjahren, 

sowie dem Zieljahr 2040 dargestellt. Die Einteilung nach dem WPG lautet wie folgt : 

Farbe Art des Wärmeversorgungsgebiets  

 Wärmenetzverdichtungsgebiet  

 Wärmenetzausbaugebiet  

 Wärmenetzneubaugebiet  

 Wasserstoffnetzgebiet  

 Gebiet für die dezentrale Wärmeversorgung  

 Prüfgebiet  

 

Die nachfolgenden Betrachtungen wurden zusammen mit der Kommune erarbeitet. Im Jahr 

2030  (vgl. Abbildung 67) sind zunächst die Quartiere Osterfeld II und Mariaburghausen  als 
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Wärmenetz verdichtungsgebiet  klassifiziert . In beiden Quartieren besteht zum aktuellen 

Zeitpunkt ein Wärmeverbund, welcher verdichtet werden könnte. Beim Osterfeld II wäre das 

ein Anschluss von zwei Gebäuden. Im Quartier Mariaburghausen könnten die restlichen Lie-

genschaften des Hofguts der Universität Würzburg noch an den Wärmeverbund (Wohnhaus, 

Werkstatt, Verwaltungsgebäude, Getreide - und Maistrocknung) angeschlossen werden. Des 

Weiteren wird das Quartier Erlebnisbad & Grundschule für das Jahr 2030 als Wärmenetz-

ausbaugebiet  eingestuft. Der vorhandene Wärmeverbund (vgl. Abschnitt 3.5) könnte um 

weitere Straßenzüge erweitert werden.  

 

Abbildung 67: Voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete zum Stützjahr 2030  (Veröffentlichung  nach 
WPG, Anlage 2 , IV .) 

Für das Jahr 2035  (vgl. Abbildung 68) wird das Quartier Altstadt als Wärmenetzneubauge-

biet  angenommen. Das dichtbesiedelte Gebiet hat eine hohe Wärmeliniendichte , größere po-

Osterfeld II  

Mariaburghausen 

II 

Erlebnisbad & Grundschule 
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tenzielle Wärmeabnehmer (z.B. das Seniorenzentrum) und mehrere kommunale Liegenschaf-

ten u.a. wie die Volkshochschule, der Kindergarten oder das Landratsamt. Letztgenannte sind 

für die Stadt Haßfurt von größerem Interesse.  

 

Abbildung 68: Voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete zum Stützjahr 2035  (Veröffentlichung  nach 
WPG, Anlage 2, IV.)  

Für das Zieljahr 2040  (vgl. Abbildung 69) gab es gegenüber dem Jahr 2035 keine weiteren 

Änderungen. Viele Gebiete im und um den Ortskern sind als Prüfgebiete definiert worden:  

Wülflingen Ost und West, Osterfeld I, Wülflinger Straße, Großer Anger, Sylbach Ost und 

West, Östlich und Westlich der Hofheimer Straße, Gymnasium und Realschule, Industrie-

straße, Gewerbegebiet Schlettach, Augsfelder Straße und Gewerbegebiet Hafen . 

Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch keine Einordung zu einem dezentralen oder Wärmenetz-

gebiet erfolgen.  Der Hauptgrund für diese Einstufung ist die noch ausstehende Ausarbeitung 

eines Transformationsplans. Wie bereits in den Abschnitten 3.8 und 4.9.2 erwähnt, sind zum 

Altstadt  
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass eine Einstufung der jetzigen Prüfgebiete  auf-

grund der noch offenen Transformationspläne nicht möglich  und in der folgenden Wärme-

planung neu zu betrachten und zu bewerten  ist. 

 

Die verbleibenden Gebiete  werden als Gebiet für die dezentrale Versorgung  klassifiziert. In 

diesen Gebieten wird es als unwahrscheinlich angesehen, dass diese großflächig mit einem 

Wärmenetz bzw. einem Grüngasnetz versorgt bzw. erschlossen werden. Gebäude in jenen 

Gebieten werden zukünftig mit hoher Wahrscheinlichkeit dezentral  mittels Einzellösungen 

versorgt werden. Im Einzelfall können jedoch auch hier Wärmeverbundlösungen entstehen. 

Aufgrund der Abnahmestruktur ist hier allerdings eher mit kleineren Lösungen, wie beispiels-

weise der gemeinsamen Versorgung nahegelegener Gebäude zu rechnen. 
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Abbildung 69: Voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete zum Zieljahr 2040 und 2045  (Veröffentli-
chung  nach WPG, Anlage 2, V.)   
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5.2.3 Energieeinsparpotenzial der voraussichtlichen Wärmeversorgungsgebiete  

Nach § 18 Abs. 5 WPG sind die beplanten Teilgebiete mit erhöhtem Energieeinsparpoten zial 

darzustellen. Die Gebiete in Abbildung 70 zeigen einen hohen Anteil an Gebäuden mit einem 

hohen spezifischen Endenergieverbrauch für Raumwärme auf, die besonders für Maßnahmen 

zur Reduktion des Energiebedarfs geeignet sind. Hierbei handelt es sich um das Quartier Alt-

stadt. 

 

Abbildung 70: Teilgebiete mit erhöhtem Energieeinsparpotenzial  (Veröffentlichung  nach  WPG, Anlage 2 , 
IV .) 
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5.2.4 Eignungsstufen der voraussichtlichen Wärmeversorgungsgebiete im Zieljahr  

Nach § 19 Abs. 2 sind die voraussichtlichen Wärmeversorgungsgebiete im Zieljahr anhand 

ihrer Eignung wie folgt einzustufen:  

Farbe Wahrscheinlichkeit  

 sehr wahrscheinlich geeignet  

 wahrscheinlich geeignet  

 wahrscheinlich ungeeignet  

 sehr wahrscheinlich ungeeignet  

 

Nachfolgend werden die Wahrscheinlichkeitsstufen für die voraussichtlichen Wärmeversor-

gungsgebiete dargestellt.  

Bei der Einordnung der in Abbildung 75 dargestellten  Wahrscheinlichkeitsstufen ist hervor-

zuheben, dass es zahlreiche Faktoren  für eine erfolgreiche Umsetzung gibt, die im Rahmen 

der Wärmeplanung noch nicht abschließend  geklärt werden können. Diese umfassen u.a.:  

1. Anschlussinteresse möglicher Abnehmer  

2. Betreibermodelle  

3. Finanzierbarkeit 

4. Kostenentwicklung  

5. Fördermittel (Bund und Länder)  

6. Bundeshaushalt  

7. Verfügbarkeit von Fachplanern und Fachfirmen  

8. Verkehrsbeeinträchtigung  

9. Wechselwirkungen mit anderen Infrastrukturmaßnahmen  

10. Weitere  
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Grundsätzlich ist jedes Quartier für eine dezentrale Wärmeversorgung geeignet (siehe Ab-

bildung 71). 

  

Abbildung 71: Eignung für dezentrale Wärmeversorgung  (Veröffentlichung nach WPG, Anlage 2, IV.)  
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Aufgrund der Ergebnisse der Potenzialanalyse zur Energieversorgung durch Wasserstoff in 

der Kommune sowie der bestehenden Gasnetzinfrastruktur werden, wie in Abbildung 72 er-

kennbar, alle Quartiere mit bestehendem Gasnetz in Bezug auf Wasserstoffnetzgebiete als 

wahrscheinlich  geeignet eingestuft. Für alle restlichen Quartiere ist die Versorgung über 

Wasserstoff und damit ein Aufbau eines Wasserstoffverteilnetzes  aufgrund des hohen Kos-

tenaufwands  sehr unwahrscheinlich.  

  

Abbildung 72: Eignung für Wasserstoffnetzgebiet  (Veröffentlichung  nach  WPG, Anlage 2 , IV .) 

Auf Erdgasqualität aufbereitetes Biogas kann ebenfalls in die bestehende Gasnetzinfrastruk-

tur eingespeist werden (vgl. Abschnitt 3.9), weshalb die Eignung der Quartiere für eine Grüne 

Methanversorgung identisch ist mit der von Wasserstoffnetzgebieten (vgl. Abbildung 73). 



Zielszenario    

145  

 
Abbildung 73: Eignung für Grüne Methanversorgung  (Veröffentlichung nach WPG, Anlage 2, IV.)  

 
Die in Abbildung 74 dargestellten Wahrscheinlichkeitsstufen zur Eignung für ein Wärme-

netzgebiet ergeben sich aus der Entfernung zu möglichen Abwärmequellen sowie  aus der 

Abnehmerstruktur . Die Quartiere Altstadt, Osterfeld II  sowie Erlebnisbad & Grundschule im 

Ortskern werden als sehr wahrscheinlich geeignet dargestellt. Bei Erstgenanntem liegt eine 

dichte Besiedlung vor  und w eist dahingehend eine hohe Wärmeliniendichte auf (alte Ge-

bäude und kommunale Liegenschaften). Zudem spielt die Nähe zur Wärmequelle Main eine 

entscheidende Rolle. Bei den beiden weiteren Quartieren ist jeweils  bereits ein Wärmever-

bund vorhanden. 

Im Quartier Mariaburghausen ist ein Wärmenetzaufbau wahrscheinlich, da hier bereits ein 

kleiner Wärmeverbund besteht, welcher verdichtet werden könnte. In den restlichen Quar-




































































































































































